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Dorfhelferinnenstation Ortenberg

DER NOTFALL IST LÖSBAR
...... Sie sind als Hausfrau oder Hausmann verantwortlich für

Kinder und Haushalt und sind krank?
...... Sie müssen wegen Risikoschwangerschaft liegen?
...... Sie sollen ins Krankenhaus, wissen aber nicht wohin mit

den Kindern?
...... Sie kommen gerade aus der Klinik, fühlen sind aber noch

schwach?
...... Ihr Partner schafft es nicht Ihre Aufgaben in Haus und

Hof zu übernehmen, während Sie krank sind?
...... Sie würden gerne zur Kur gehen, aber Ihre Kinder sind

noch unter 12 Jahre?

Dann sollten Sie jetzt mit Ihrem Arzt sprechen. Sie brauchen
eine Hilfe für Ihre Familie und Sie können sie auch bekom-
men.

Ihr Arzt stellt eine Krankmeldung aus, die Sie anschließend
der Krankenkasse vorlegen. Gibt die Krankenversicherung
grünes Licht und übernimmt die Kosten, wenden Sie sich an
die Einsatzleiterin Frau Stecher-Bartscher, Ohlsbach Tel.
07803/969912 oder 07803/6933.

Ihr Ansprechpartner für private Anzeigen: Für gewerbliche Anzeigen und Beilagen:
ANB-Reiff Verlag, Marlener Straße 9, 77656 Offenburg Frau Silke Wickert
Telefon: 07 81 / 5 04-14 55, Telefax: 07 81 / 5 04-14 69 Telefon: 07 81 / 5 04 14 52
E-Mail: anb.anzeigen@reiff.de Telefax: 07 81 / 5 04 14 69

E-Mail: silke.wickert@reiff.de

Anzeigenschluss: Dienstag, 17.00 Uhr Zustellprobleme und Aboservice
0 800/ 5 13 13 13 (kostenlos)

63. Winzerfest 2013 – DANKE!

Vergangenes Wochenende durften wir ein tolles Winzerfest feiern. Wir, Turnverein und Förder-
verein, sind wieder mit viel Engagement und Mut an dieses Fest herangegangen und waren
bemüht, das Ortenberger Winzerfest als traditionellen Bestandteil unseres Gemeindelebens
zu stärken. Der Dank für diese Anstrengungen waren viele zufriedene Gesichter - viele unse-
rer Gäste waren voll des Lobes, wofür wir herzlich danken.

Wir möchten heute allen unseren Helfern und Mitwirkenden „Danke“ sagen, die diesen Weg
mitgegangen sind und uns in vielen, vielen Arbeitsstunden vor, übers und nach dem Fest un-
terstützt haben. Danke für alle Kuchenspenden und herzlichen Dank den uns unterstützenden
Vereinen, der Gemeindeverwaltung, der Obstgroßmarkt Mittelbaden e.G., der Feuerwehr, un-
seren Lieferanten sowie unseren Förderern und Partnern. Ohne ihre Unterstützung wäre das
Fest in dieser Form nicht möglich gewesen. Herzlichen Dank auch den Anwohnern der Obst-
markthalle für das Erdulden des Festbetriebes.

Zu guter Letzt danken wir natürlich allen unseren Gästen für ihr Kommen und das Mitfeiern.
Wir hoffen, Ihnen einige schöne Stunden beim 63. Winzerfest 2013 bereitet zu haben.

Ihr
Turnverein 1903 Ortenberg e.V. und
Förderverein des Turnverein 1903 Ortenberg e.V.

17.11.29 Vollmer Herbert,
Fröschlach 11 84. Geb.

18.11.23 Wilke Erwin,
Im Sommerhäldele 27 90. Geb.

19.11.34 Sellhorn Gustav,
Im Lindle 1 79. Geb.

19.11.41 Danner Gerda, geb. Bruder,
Sonnengasse 2 72. Geb.

20.11.41 Scheel Hans Dieter,
Hinterer Burgweg 46 72. Geb.

21.11.28 Menn Hannelore geb. Erb,
Im Lindle 5 85. Geb.
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Sprechtag des BLHV

Der nächste Sprechtag des BLHV findet am Montag, 25. No-
vember 2013 von 9:00-12:00 Uhr in Offenburg, Landwirt-
schaftsamt, Prinz-Eugen-Str. 2 statt.

Herzlichen Glückwunsch!

Am vergangenen Freitag feierte unser Ehrenbürger Rene
Weisgerber seinen 75. Geburtstag.
Die Gemeinde Ortenberg gratuliert herzlich und dankt für al-
les im Zusammenhang mit der Gemeindepartnerschaft
Stotzheim und Ortenberg Geleistete und wünscht dem Jubi-
lar alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen.

Firmung

Der Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung gratulieren
allen Firmlingen aus Ortenberg zur Firmung und bedanken
sich für deren ehrenamtliches Engagement bei verschiede-
nen Projekten.

Rückblick Winzerfest

Nach einem Jahr Abstinenz durften wir am vergangenen Wo-
chenende wieder unser Ortenberger Winzerfest feiern. Es ist
sicherlich nicht unzutreffend, wenn man die ganze Veranstal-
tung als großen Erfolg und als ein sehr gelungenes Gesamt-
werk bezeichnet. Über drei Tage konnte ohne Ausschreitun-
gen gefeiert werden und der hohe Zuspruch der Gäste hat
gezeigt, dass das Ortenberger Winzerfest ein erhaltenswer-
tes Kulturgut darstellt. Ein Dank gilt daher allen, die über das
Winzerfest die Veranstaltungen besucht und damit entschei-
dend zu dessen Gelingen beigetragen haben.

Ein Vergelt’s Gott auch an allen Anwohnern der Obstmarkt-
halle und der „Siedlung“ für die Erduldung unvermeidlicher
Belastungen sowie dem OGM Oberkirch.

Höchste Anerkennung und Respekt gilt aber dem Turnverein
und dem TVO-Förderverein für deren Kreativität, Einsatz und
Engagement. Mit dem WiFe-Team, den Funktionären und
allen Helfern haben sie es exzellent verstanden , ein Winzer-
fest zu organisieren und zu gestalten, das über weite Teile an
erfolgreiche Winzerfeste vergangener Jahrzehnte erinnerte.
Herzlichen Dank!

Die Blumensaison ist zu Ende

Wir bedanken uns bei allen freiwilligen Helfern, die durch die
uneigennützige Pflege der Blumen im Dorf dazu beigetragen
haben, das Ortenberger Ortsbild im vergangenen Sommer
zu verschönern.

Insbesondere bedanken wir uns bei den „Paten“, die die Blu-
menkästen in dankenswerter Weise gepflegt und gegossen
haben.

Die Blumen werden in den nächsten Wochen abgeräumt
werden. Sofern Sie als "Blumenpate" einzelne Pflanzen in Ihr
Eigentum nehmen und diese überwintern wollen, können Sie
diese gerne den Blumenkästen entnehmen.

Notrufe
Polizei 110
Feuerwehr 112
Rettungsdienst / Notarzt 112
Ärztlicher Notfalldienst 01805 - 19 29 2 - 460
Zahnärztlicher Notruf 0180 - 32 22 55 51 1
Giftnotruf (Uni-Klinik FR) 0761 - 27 04 - 361

Notfallnummern
Wasserversorgung
Wassermeister Alfred Braun 0170 - 34 09 90 4
Stell. Wassermeister Klaus Riehle 0171 - 95 15 87 6

Abwasserbeseitigung
Abwasserzweckverband 0781 - 24414

Krankenhaus
Ortenau Klinikum Offenburg-Gengenbach 0781 - 47 2 - 0

Apotheken-Bereitschaftsdienst
15.11.2013 Johannis, Am Schillerplatz, Offenburg, Tel: 0781/9359-0
16.11.2013 Marien, Hauptstraße 73, Schutterwald, Tel: 0800/0001940
17.11.2013 Löwen, Wilhelmstr. 9, Offenburg, Tel. 36141
18.11.2013 Abtsberg, Lerchenbergweg 1, Offenburg, Tel: 0781/33332
19.11.2013 Stadt, Hauptstraße 43, Offenburg, Tel:0800/248 7700
20.11.2013 Schwarzwald, Hauptstraße 19, Offenbug, Tel:0781/26503
21.11.2013 Staufenberg, Kirchplatz 2, Durbach, Tel. 0781/93390

Gemeindeverwaltung Ortenberg
Zentrale 0781 - 93 35 - 0
Sekretariat des Bürgermeisters 0781 - 93 35 - 25
Hauptamt/Bauamt/Personalamt 0781 - 93 35 - 23
Rechnungsamt 0781 - 93 35 - 24
Standesamt/Grundbuchamt/Rentenversicherung 0781 - 93 35 - 14
Bürgerbüro 0781 - 93 35 - 11

0781 - 93 35 - 13
Gemeindekasse 0781 - 93 35 - 12
Telefax 0781 - 93 35 - 40
e-Mail gemeindeverwaltung@ortenberg.de
Internet www.ortenberg.de
Förster Stefan Grimm 07803 - 966 - 00

0162 - 2535729

Allgemeine Öffnungszeiten
Montag – Freitag 08:00 – 12:00 Uhr
Mittwoch 14:00 – 19:00 Uhr

Schule
Von-Berckholtz-Schule 0781 - 33 06 7

Kindergarten
Kindergarten St. Elisabeth 0781 - 31 37 6

Kirche
Katholisches Pfarramt St. Bartholomäus 0781 - 32 17 3
Ev. Pfarramt Auferstehungsgemeinde 0781 - 31 10 9

Soziales
Dorfhelferinnenstation Einsatzleitung: 07803 - 96 99 12
Monika Stecher-Bartscher 07803 - 69 33
SoNO, Werner Kolb 0781 - 94869438

Abfallabfuhr
Hotline für Abfallgebühren und
Behälterbestellungen 0781/805-6000
Infotelefon 0781 - 80 59 60 0
Dienstag, 19.11.2013 Grünabfall
Donnerstag, 21.11.2013 gelber Sack
Samstag, 30.11.2013 Altpapiersammlung

Förderverein TVO
Kork- und Batteriesammelstelle Rathaus
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Bürgersprechstunde

Am Mittwoch, 20. November 2013 findet in der Zeit von 16:00
– 18:00 Uhr im Rathaus in Ortenberg, Zimmer 27 eine Bürger-
sprechstunde mit dem Bürgermeister Markus Vollmer statt.
Selbstverständlich steht Ihnen Herr Vollmer - soweit dies mit
den sonstigen Tagesterminen vereinbar ist - während der
Öffnungszeiten auch außerhalb der Bürgersprechstunde
oder nach Vereinbarung zur Verfügung.
Aus den Reihen der Zuschauer wurden keine Fragen vorge-
bracht.

Vereinsbesprechung

Wir weisen die Vereine nochmals auf die Vereinsbespre-
chung am kommenden Mittwoch, 20. November 2013 um
18:00 Uhr im Rathaus hin.

Bürgerversammlung

Am Montag, 25. November 2013 findet um 18:00 Uhr in der
Schlossberghalle eine Bürgerversammlung gem. § 20 a der
Gemeindeordnung statt.

Bürgerversammlungen sind für den Gedankenaustausch
zwischen den Einwohnern, der Verwaltung und dem Ge-
meinderat eine besonders geeignete Einrichtung. Sie bieten
Gelegenheit, wichtige Gemeindeangelegenheiten zu erör-
tern, Bürgernähe zu vermitteln und für die Arbeit der Ge-
meinde Hilfestellung zu geben. Gemeinderat und Verwaltung
informieren über ihre Arbeit und stehen für Fragen, Vorschlä-
ge und Anregungen zur Verfügung. Fragen, die in der Bürger-
versammlung beantwortet werden sollen, können direkt ge-
stellt oder zuvor auch schriftlich an die Gemeindeverwaltung
gerichtet werden.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Ehrung von Blutspendern
3. Verleihung der Bürgermedaille 2013
4. Rückblick 2013
5. Ausblick 2014
6. Gertrud-von-Ortenberg Bürgerstiftung
7. Verschiedenes
8. Fragen, Vorschläge und Anregungen
Alle Einwohner sind hierzu herzlich eingeladen.

Gebäudereinigung im Rathaus

Zum 1. November 2013 hat Frau Barbara Braun nach über
21-jähriger Tätigkeit als Gebäudereinigerin im Ortenberger
Rathaus ihren Ruhestand angetreten.

Wir danken Frau Braun für die Zuverlässigkeit und ihr Enga-
gement im Dienste der Gemeinde Ortenberg und wünschen
ihr für den neuen Lebensabschnitt alles Gute.

Als Nachfolgerin von Frau Braun hat am 1. November 2013
Frau Manuela Prütz die Aufgabe der Gebäudereinigung im
Rathaus übernommen.

Frau Prütz wünschen wir einen guten Start und freuen uns
auf eine gute Zusammenarbeit.

Markus Vollmer
Bürgermeister

Informationen aus dem Gemeinderat

In seiner öffentlichen Sitzung am 11. November 2013 hat der
Gemeinderat folgende Punkte beraten und beschlossen:
1. Bürgerfragestunde

Aus den Reihen der Zuschauer wurden keine Fragen vorge-
bracht.

2. Bauanträge

Sieben Baugesuche sind seit der letzten ordentlichen Sit-
zung am 14. Oktober 2013 eingegangen, von denen 5 Anträ-
ge dem Gremium zur Entscheidung über das Einvernehmen
nach dem Baugesetzbuch vorgelegt wurden. Bei zwei wei-
teren Bauvorhaben wurde das Kenntnisgabeverfahren nach
der Landesbauordnung gewählt und die Vorgänge daher le-
diglich zur Kenntnisnahme vorgelegt.

a) Neubau einer Doppelhaushälfte - Änderungsplanung -
Flst.Nr. 4159/1, Hundweg 8

b) Neubau einer Schlossereiwerkstatt mit Eigentümer-
wohnung und Garagen
Flst.Nr. 6190/20, Allmendgrün 3 a

c) Anbau eines Lagerraumes zur landwirtschaftlichen
Nutzung
Flst.Nr. 3388, Almweg 7

d) Neubau eines Bürogebäudes im Kenntnisgabeverfah-
ren
Flst.Nr. 6190/14, Allmendgrün 6

e) Wiederaufbau des Dachstuhles und der Balkone nach
Wohnhausbrand im Kenntnisgabeverfahren
Flst.Nr. 8502, Im Muhrfeld 31

f) Neubau von zwei 3-Familienwohnhäusern - Ände-
rungsplanung -
Flst.Nr. 4891, Bühlweg 25

Gegen die Bauvorhaben bestehen aus planungsrechtlicher
Sicht seitens der Gemeinde keine Bedenken. Die Einverneh-
men gemäß § 36 Abs. 2 BauGB wurden erteilt.

3. Festsetzung der Wasserverbrauchsgebühr und der
Grundgebühren

Die Wasserverbrauchsgebühr wurde letztmalig zum
01.01.2007 von 1,43 €/m³ auf 1,53 €/m³ erhöht. Seit 7 Jahren
konnte der Gebührensatz konstant gehalten werden. Die ak-
tuelle Kalkulation ergab nun, dass eine Gebührenanpassung
erforderlich wird.

Kämmerin Irene Schneider, erläuterte ausführlich das von ihr
erstellte umfangreiche Rechenwerk. Danach orientiert man
sich bei der Kalkulation der Wassergebühren für den Kalku-
lationszeitraum 2014 - 2015 weiterhin an den Grundsätzen
der gebührenrechtlichen Kostendeckung. Es wird daher in
der Vorauskalkulation kein Gewinn eingeplant.
Die Gebührenkalkulation für die Jahre 2014 und 2015 ergibt
eine kostendeckende Gebühr von 1,55 €/m³. Aufgrund der
Berücksichtigung von Kostenüberdeckungen aus den Vor-
jahren kann die Gebühr aber auf 1,50 €/m³ (zzgl. 7 % MWSt)
gesenkt werden.
Dagegen muss aber die Grundgebühr („Zählermiete“) ge-
ringfügig erhöht werden. Die Gebühr für die am häufigsten
eingesetzte Zählergröße steigt danach von 1,33 € / Monat
auf 1,50 € / Monat (zzgl. 7 % MWSt).

*******************
Erläuterung:
Nach § 14 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG)
dürfen die Gebühren höchstens so bemessen werden, dass
die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen insgesamt
ansatzfähigen Kosten der Einrichtung gedeckt werden (Kos-
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tendeckungsgrundsatz). Für Wasserversorgung als wirt-
schaftliches Unternehmen gilt dies aber nicht. Die Wasser-
versorgung kann dagegen einen angemessenen Ertrag für
den Haushalt der Gemeinde abwerfen. Durch den satzungs-
mäßigen Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht gilt dies
in Ortenberg jedoch nicht.

Die Verwaltung orientiert sich bei der Kalkulation der Was-
sergebühren für den Kalkulationszeitraum 2014 - 2015 wei-
terhin an den Grundsätzen der gebührenrechtlichen Kosten-
deckung.

Der kalkulatorische Zinssatz beträgt bisher 5 %. Die Verwal-
tung schlägt vor, aufgrund des derzeitigen Zinsniveaus den
Zinssatz für den Kalkulationszeitraum 2014 -2015 auf 4 % zu
senken.

Die Gebührenkalkulation für die Jahre 2014 und 2015 ergibt
eine kostendeckende Gebühr von 1,55 €/m³. Für den Kalku-
lationszeitraum 2014 – 2015 wird für die Wasserversorgung
von einem Aufwand in Höhe von 589.300 € ausgegangen.
Dieser Aufwand wird durch Einnahmen in Höhe von 145.200 €

(z.B. Auflösung von Beiträgen, Zuschüssen, Grundgebühren
etc.) sowie durch Kostenüberdeckungen aus Vorjahren in
Höhe von 15.063 € (aus 2011: 8.162,58 €; aus 2012: 6.900 €)
gemindert. Die durch die Wasserverbrauchsgebühren zu de-
ckenden Kosten für 2014 und 2015 belaufen sich somit auf
429.037,42 €. Bei einer angenommenen verkauften Wasser-
menge von 143.000 m³ pro Jahr bzw. 286.000 m³ für zwei Jah-
re ergibt sich eine kostendeckende Gebühr von 1,50 €/m³. Die
Wasserverbrauchsgebühr würde somit um 0,05 €/m³ sin-
ken.

Insgesamt bestehen aus Vorjahren Kostenüberdeckungen
von insgesamt 41.829 €. Unter Berücksichtigung von Kos-
tenüberdeckungen aus den Jahren 2011 und 2012 in Höhe
von 15.063 € im Kalkulationszeitraum 2014 – 2015 würden
sich die Überschüsse aus Vorjahren auf einen Betrag von ca.
26.766 € reduzieren.

Bei der vorliegenden Gebührenkalkulation wurden die Grund-
gebühren neu kalkuliert. Die Höhe der Grundgebühren soll in
der Regel einen Großteil der Fixkosten der Einrichtung de-
cken. Bei den Fixkosten wurden die Abschreibungen und die
Verzinsung abzüglich der Auflösung von Beiträgen und Zu-
schüssen der Wasserversorgung berücksichtigt. Der Gemein-
detag empfiehlt nicht mehr als 25 % der Fixkosten in die Be-
messung der Grundgebühren einzubeziehen. Die Verwaltung
hat einen prozentualen Anteil von 20 % zugrunde gelegt.

Für Wohnbebauungen ist in der Regel die Zählergröße Qn
2,5 bzw. Q3 (neue Bezeichnung) installiert. Im Gemeindege-
biet umfasst diese Zählergröße 96 % aller Zähler. Die vorlie-
gende Kalkulation sieht z. B. eine Erhöhung der Grundge-
bühr für diese Zählergröße von 1,33 € / Monat auf 1,50 € /
Monat vor.

Der Gemeinderat beschloss die Senkung der Verbrauchsge-
bühr und Anhebung der Grundgebühr. Er stimmte weiter
den in der Gebührenkalkulation berücksichtigten Abschrei-
bungs- und Verzinsungsmethoden sowie den Abschrei-
bungs- und Zinssätzen zu. Die Abschreibungen werden line-
ar ermittelt und die passivierten Ertragszuschüsse aufgelöst.
Der kalkulatorische Zinssatz beträgt für den Kalkulations-
zeitraum 2014 – 2015 4 %.

******************
Im Übrigen wird hinsichtlich der Beschlussfassung auf die
öffentliche Bekanntmachung verwiesen.

4. Änderung der Wasserversorgungssatzung

Mit der vorgelegten Gebührenkalkulation für die Wasserver-
sorgung ändern sich die Wasserverbrauchs- und Grundge-
bühren für die Jahre 2014 – 2015. Daher ist eine Änderung
der Wasserversorgungssatzung der Gemeinde Ortenberg
vom 30.11.1992 erforderlich.
Darüber hinaus beschloss der Gemeinderat weitere redakti-
onelle Änderungen und Anpassungen an die Mustersatzung
des Gemeindetages.
Auf die öffentliche Bekanntmachung wird verwiesen.

5. Feststellung der Schmutzwasser- und Niederschlags-
wassergebühr für den Zeitraum 2014 - 2015

Neu festzulegen waren auch die Schmutzwassergebühr und
die Niederschlagswassergebühr.
Die bisher festgesetzte Schmutzwassergebühr für den Zeit-
raum 2010 – 2013 beträgt 1,42 € / m³ und die Niederschlags-
wassergebühr 0,22 € / m².
Kostenüber – und Unterdeckungen aus den Vorjahren bei
den Schmutzwassergebühren gleichen sich nahezu voll-
kommen aus. Für die Zukunft erhöht sich der Kostenblock
jedoch insbesondere durch den gestiegenen Abwasserab-
nahmepreis des vom Abwasserzweckverband betriebenen
Klärwerks. Aufgrund höherer Anforderungen an die Qualität
des in die Gewässer wieder zuleitenden Abwassers sind auf-
wändigere Klärprozesse erforderlich. Dies schlägt sich auch
in höheren Kosten nieder. Darüber hinaus schlagen sich die
Investitionen durch die Sanierung der Abwasserkanäle hier
ebenfalls nieder.
Bei der Nachkalkulation der Niederschlagswassergebühr er-
gibt sich für den Zeitraum 2010 – 2013 eine Kostenunterde-
ckung von ca. 20.000 €. Diese wird in die Gebührenkalkula-
tion 2014 – 2015 zum Ausgleich eingestellt. Daher ist eine
Gebührenerhöhung erforderlich, die der Gemeinderat ein-
stimmig beschloss.
Somit beträgt die Schmutzwassergebühr künftig 1,49 € je
m³ und die Niederschlagswassergebühr 0,26 € je m² versie-
gelte Grundstücksfläche.

*******************
Erläuterung:
Nach dem Urteil des Verwaltungsgerichtshofes Baden-Würt-
temberg vom 11. März 2010 müssen in allen Gemeinden in
Baden-Württemberg die Gebühren zur Deckung der Kosten
der Abwasserbeseitigung in Form der sog. gesplitteten Ab-
wassergebühr erhoben werden. Somit ist eine Schmutzwas-
sergebühr und eine von dieser vollkommen unabhängige
und getrennte Gebühr für die Beseitigung des Niederschlags-
wassers zu kalkulieren und festzusetzen. Die Schmutzwas-
sergebühr wird nach dem Frischwassermaßstab berechnet.
Die Grundlage für die Berechnung der Niederschlagswas-
sergebühr ist die angeschlossene überbaute und darüber
hinaus befestigte Fläche.
Die Gebührenkalkulation für die Schmutzwasser- und Nie-
derschlagswassergebühr wurde für den Zeitraum 2010 –
2013 vom Kommunalberatungsbüro Schmidt & Häuser
GmbH, Nordheim, erstellt. Die Gebührennachkalkulation für
den Zeitraum 2010 - 2013 sowie die Gebührenkalkulation für
den Zeitraum 2014 - 2015 wurde von der Verwaltung er-
stellt.
Die bisher festgesetzte Schmutzwassergebühr für den Zeit-
raum 2010 – 2013 beträgt 1,42 € / m³ und die Niederschlags-
wassergebühr 0,22 € / m².
Bei der Nachkalkulation der Schmutzwassergebühr ergibt
sich für den Zeitraum 2010 – 2011 eine Kostenüberdeckung
von 21.885,43 € und für den Zeitraum 2012 – 2013 eine Kos-
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tenunterdeckung von 21.604,47 €. Bei der Nachkalkulation
für den Zeitraum 2012 – 2013 handelt es sich zunächst um
ein vorläufiges Ergebnis.
Bei der Nachkalkulation der Niederschlagswassergebühr er-
gibt sich für den Zeitraum 2010 – 2011 eine Kostenüberde-
ckung von 2.827,33 € und für den Zeitraum 2012 – 2013 eine
Kostenunterdeckung von 22.797,43 €. Die Kostenüber-/un-
terdeckungen aus den Jahren 2010 – 2013 werden in die
Gebührenkalkulation 2014 – 2015 zum Ausgleich einge-
stellt.
Der kalkulatorische Zinssatz beträgt bisher 5 %. Die Verwal-
tung schlägt vor, aufgrund des derzeitigen Zinsniveaus den
Zinssatz für den Kalkulationszeitraum 2014 – 2015 auf 4 %
zu senken.
Die Gebührenkalkulation weist danach unter Berücksichti-
gung der Vorjahresergebnisse 2010 – 2013 folgende Gebüh-
rensätze für die Jahre 2014 – 2015 aus:
- Schmutzwassergebühr: 1,49 € / m³
- Niederschlagswassergebühr: 0,26 € / m²

*******************

Der Gemeinderat beschloss die Neufestsetzung der Gebüh-
ren. Auf die öffentliche Bekanntmachung wird verwiesen.

*******************
Zusammenfassung:
Kämmerin Irene Schneider stellte dem Gemeinderat auch
einen interkommunalen Vergleich zur Verfügung. Danach
liegt die Gemeinde Ortenberg sowohl bei der Frischwasser-
gebühr wie auch bei den Abwassergebühren im unteren Be-
reich.

Bezüglich der Abwassergebühren stellte Irene Schneider
auch eine hypothetische aber sehr anschauliche Vergleichs-
berechnung vor: Vor Einführung der gesplitteten Abwasser-
gebühren bis zum Jahr 2010 betrug die einheitliche Abwas-
sergebühr 2,-- € je m³ Frischwasserbezug. Würde man heu-
te nach der früheren, aber rechtlich nicht mehr zulässigen
Praxis verfahren, betrüge die Abwassergebühr 2,07 € je m³.
Diese geringe Kostensteigerung ist aber auf die aus Umwelt-
schutzgesichtspunkten gestiegenen Anforderungen an die
Wasserqualität beim Klärprozess und auf Sanierungen und
Aufdimensionierungen des Kanalnetzes zurück zu führen.
Diese 2,07 EUR je m³ werden nun aber lediglich anders – in
eine Schmutzwassergebühr und eine Niederschlagswasser-
gebühr mit anderem Maßstab – aufgeteilt.

In einer weiteren Modellrechnung stellte Schneider die Ver-
änderungen für eine Durchschnittsfamilie mit vier Personen
und einem Einfamilienhaus vor. Danach steigt für einen
Durchschnittshaushalt ab 2014 die monatliche Belastung für
Wasserbezug und Abwasserbeseitigung um lediglich ca.
1,40 EUR.

6. Änderung der Abwassersatzung

Mit der vorgelegten Gebührenkalkulation für die Abwasser-
beseitigung ändert sich die Schmutzwasser- und Nieder-
schlagswassergebühr für die Jahre 2014 – 2015. Daher ist
eine Änderung der Abwassersatzung der Gemeinde Orten-
berg vom 14.12.1998 erforderlich.

Darüber hinaus sind weitere Änderungen notwendig, die der
Gemeinderat beschloss. Auf die öffentliche Bekanntma-
chung wird verwiesen.

7. Darlehensaufnahme
Im Haushaltsplan 2013 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von
500.000 € vorgesehen. Aufgrund der Verschiebung der Maß-

nahme „Regenwasserkanal- und Wasserleitungserneuerung
in der Oberen Matt“ ist die Kreditaufnahme nicht in voller
Höhe erforderlich. Die Verwaltung schlägt vor, zur Deckung
der Investitionen in den – in anderen Gemeinden häufig als
Eigenbetriebe ausgelagerten - refinanzierbaren Bereichen
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung ein Annuitä-
tendarlehen in Höhe von 250.000 € aufzunehmen.

Die Verwaltung hat bei verschiedenen Kreditinstituten Ange-
bote angefordert. Da die aktuellen Tageskonditionen erst am
Sitzungstag eingehen, wurden die Kreditangebote erst in der
Sitzung vorgelegt.

Die Gemeinde Ortenberg hat im März 2013 bei der KfW Ban-
kengruppe einen Antrag für das Kreditprogramm „Barriere-
arme Stadt“ für die Maßnahme „Einbau einer behindertenge-
rechten Toilette in die Schlossberghalle“ gestellt. Dem An-
trag über ein Darlehen in Höhe von 15.000 € wurde entspro-
chen. Mit diesem Förderprogramm sollen vor dem Hinter-
grund des demographischen Wandels investive Maßnahmen
zur Beseitigung von Barrieren sowie zum alters- und famili-
engerechten Umbau der kommunalen Infrastruktur mit zins-
günstigen Krediten unterstützt werden. Die Verwaltung
schlägt vor, das zinsverbilligte Darlehen bei der KfW Ban-
kengruppe aufzunehmen. Die aktuellen Zinskonditionen
wurden in der Sitzung vorgelegt.

Vor dem Hintergrund der in Folgejahren anstehenden Inves-
titionsmaßnahmen im nicht refinanzierbaren Bereich (z. B.
Straßenbau Ortsdurchfahrt) ist es sinnvoll, die nach wie vor
historisch günstige Kapitalmarktsituation zu nutzen und In-
vestitionen in den Bereichen der Wasserversorgung und Ab-
wasserbeseitigung teilweise über Fremdfinanzierungsmittel
zu finanzieren. So kann sich die Gemeinde finanziellen Spiel-
raum für Investitionen in anderen Bereichen offen halten.

Der Gemeinderat beschloss daher die Aufnahme eines Dar-
lehens für 250.000 EUR mit Zinsbindung über die gesamte
Laufzeit zu einem Zinssatz von 3,05%.

8. Änderung der Friedhofssatzung

Mit Datum vom 26. Juli 2010 hat der Gemeinderat eine neue
Friedhofssatzung beschlossen.

Zwischenzeitlich hat sich gezeigt, dass die Satzung einiger
weniger redaktioneller Änderungen bedarf, die insbesonde-
re aufgrund von Paragrafenverweisungen vorgenommen
werden sollten.

Keine der Änderungen zieht jedoch zu materiell rechtliche
Änderungen nach sich.

Der Gemeinderat beschloss die Änderungen. Auf die öffent-
liche Bekanntmachung wird verwiesen.

9. Änderung des bestehenden Konzessionsvertrages mit
der Badenova AG & Co. KG

Die Gemeinde Ortenberg hat im Jahr 2007 den Konzessions-
vertrag über die Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen
für die Gasversorgung mit einer Laufzeit von 20 Jahren mit
der Badenova AG & Co. KG abgeschlossen. Der Gemeinde-
und Städtetag Baden-Württemberg hat mit der Badenova
einen neuen Musterkonzessionsvertrag ausgearbeitet, der
einige Verbesserungen für die Kommunen vorsieht. Um alle
Kommunen gleich zu stellen, bietet Badenova allen Konzes-
sionskommunen, die bereits einen Konzessionsvertrag nach
dem alten Mustervertrag abgeschlossen haben, die neuen
Regelungen des Musterkonzessionsvertrages an.
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Die wesentlichen Verbesserungen / Änderungen sind:

- Gewährung von Verwaltungskostenbeiträgen (§ 3 Abs. 6),
- 100 % Kostenübernahme ab dem ersten Jahr bei Änderun-

gen von Verteilungsanlagen auf Veranlassung der Gemein-
de (§ 5 Abs. 2) (bisherige Regelung: bei Anlagen, die nicht
älter sind als 5 Jahre, sind 75 % der Kosten von der Ge-
meinde zu tragen; die Kostentragungspflicht der Badenova
erhöht sich je weiterem begonnenem Jahr um 5 %; erst bei
Anlagen, die älter als 19 Jahre sind, entfällt die Kostenbe-
teiligungspflicht) ,

- Einrichten eines Internetportals für Kommunen, in dem für
die Kommune relevante Verträge, Netzdaten und Netzplä-
ne hinterlegt bzw. abrufbar sind (§ 7 Abs. 4),

- auf Wunsch der Gemeinde kann ein Beirat eingerichtet wer-
den, der über Entwicklungen im Netz und Energiethemen
berät ( § 7 Abs. 5),

- Sonderkündigungsrecht für den Fall, dass Badenova nicht
mehr im mehrheitlich kommunalen Eigentum ist (§ 8
Abs. 3),

- Besserstellungsklausel, d.h. bei weiteren Neuerungen des
Musterkonzessionsvertrages kann die Gemeinde den Kon-
zessionsvertrag an die neuen Regelungen anpassen (§ 10
Abs. 1).

Die Laufzeit des bestehenden Konzessionsvertrages wird
nicht geändert. Das Innenministerium Baden-Württemberg
hat bestätigt, dass für die aktualisierte Fassung des Muster-
konzessionsvertrages die Einholung eines neuen Sachver-
ständigen-Gutachtens nach § 107 GemO entbehrlich ist, da
die verhandelten Änderungen in allen Einzelpunkten vorteil-
haft für die Kommunen sind. Eine Vorlagepflicht gegenüber
der Rechtsaufsichtsbehörde nach § 108 GemO entfällt glei-
chermaßen, da es sich lediglich um nicht wichtige Änderun-
gen handelt.

Der Gemeinderat beschloss die Änderungen des Konzessi-
onsvertrages.

10. Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlichen
Sitzungen

In der nichtöffentlichen Sitzung vom 14. Oktober 2013 hat
der Gemeinderat über die Neubesetzung der Stelle der Ge-
bäudereinigung im Rathaus beraten und beschlossen.

Danach wird ab 1. November 2013 Frau Manuela Prütz aus
Ortenberg für die Gebäudereinigung im Rathaus eingestellt.

11. Verschiedenes / Mitteilungen

Der Bürgermeister informierte über folgende Punkte:

- nächste Sitzungen:
die nächste ordentliche Gemeinderatssitzung ist für den
16. Dezember 2013 vorgesehen.

- Die Bürgerversammlung 2013 mit Ehrung der Blutspender
und Verleihung der Bürgermedaille 2013 ist für den 25. No-
vember 2013, 18 Uhr vorgesehen.

12. Wünsche und Anträge

Aus der Mitte des Gemeinderates wurden einige Anregun-
gen vorgetragen, die der Bürgermeister zur Umsetzung ent-
gegen nahm.

Anschließend fand eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Gemeinde Ortenberg
Ortenaukreis

Öffentliche Bekanntmachung

Satzung
über die "8. Änderung der Satzung über den Anschluss

an die Öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Ver-
sorgung der Grundstücke mit Wasser –Wasserversor-

gungssatzung WVS- vom 30.11.1992"
vom 11. November 2013

Aufgrund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42
des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg
(KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Ortenberg am 11.
November 2013 folgende Satzung über die "7. Änderung der
Satzung über den Anschluss an die Öffentliche Wasserver-
sorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit
Wasser–WasserversorgungssatzungWVS-vom30.11.1992",
zuletzt geändert mit Satzung vom 18.12.2006 beschlossen.

§ 1
§ 35 WVS "Erhebungsgrundsatz" erhält

folgende Fassung:

Die Gemeinde Ortenberg erhebt für die Benutzung der öf-
fentlichen Wasserversorgungs-anlagen folgende Benut-
zungsgebühren:

a) Grund- und Verbrauchsgebühren (§ 37 und § 38)
b) Bereitstellungebühren bei Wasserabnehmern mit ei-

gener Wasserversorgung (§ 40)

§ 2
§ 36 WVS "Gebührenschuldner" erhält folgende Fassung:

(1) Schuldner der Benutzungsgebühren ist der Anschluss-
nehmer. Beim Wechsel des Gebührenschuldners geht
die Gebührenpflicht mit Beginn des auf den Übergang
folgenden Kalendermonats auf den neuen Gebühren-
schuldner über.

(2) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 3
Die Überschrift des § 37 WVS "Zählertarif“ und

§ 37 WVS erhält folgende Fassung:

Grundgebühr
(1) Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße

erhoben. Sie beträgt bei Wasserzählern mit einer Nenn-
größe von:

(2) Bei der Berechnung der Grundgebühr wird der Monat, in
dem der Wasserzähler erstmals eingebaut oder endgül-
tig ausgebaut wird, je als voller Monat berechnet.

(3) Wird die Wasserlieferung wegen Wassermangels, Stö-
rungen im Betrieb, betriebsnotwendiger Arbeiten oder
aus ähnlichen, nicht vom Anschlussnehmer zu vertreten-
den Gründen länger als einen Monat unterbrochen, so
wird die Zeit der Unterbrechung (abgerundet auf volle
Monate) keine Grundgebühr berechnet.
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(4) Wird zur Feststellung des Verbrauchs von Wasser, das
beim Herstellen von Bauwerken verwendet wird, ein
Wasserzähler verwendet, ist eine Grundgebühr pro an-
gegangenen Monat von 5,00 € zu entrichten.
Wird ein Hydrantenstock mit Wasserzähler in Anspruch
genommen, ist eine Grundgebühr pro angefangenen
Monat von 15,00 € zu entrichten.

§ 4
Die Überschrift des § 38 WVS "Grundgebühr“ und

§ 38 WVS erhält folgende Fassung:

Verbrauchsgebühr
(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Was-

sermenge (§ 39) berechnet. Die Verbrauchsgebühr be-
trägt je m³

1,50 €

(2) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger bewegli-
cher Wasserzähler verwendet, beträgt die Verbrauchs-
gebühr je m³

1,50 €

§ 5
Die Überschrift des § 41 WVS "Entstehung und Fälligkeit
der Gebührenschuld, Teilzahlungen“ und § 41 WVS erhält

folgende Fassung:

Entstehung der Gebührenschuld
(1) In den Fällen der §§ 37 und 38 Abs. 1 entsteht die Ge-

bührenschuld für ein Kalenderjahr mit Ablauf des Kalen-
derjahres (Veranlagungszeitraum). Endet ein Benut-
zungsverhältnis vor Ablauf des Veranlagungszeitraums,
entsteht die Gebührenschuld mit Ende des Benutzungs-
verhältnisses.

(2) In den Fällen des 36 Abs. 1 Satz 2 entsteht die Gebüh-
renschuld für den bisherigen Anschlussnehmer mit Be-
ginn des auf den Übergang folgenden Kalendermonats,
für den neuen Abschlussnehmer mit Ablauf des Kalen-
derjahres.

(3) In den Fällen des § 38 Abs. 2 entsteht die Gebühren-
schuld mit der Beendigung der Baumaßnahme, spätes-
tens mit Einbau einer Messeinrichtung nach § 20.

(4) Die Gebührenschuld gemäß §§ 37, 38, 41a ruht auf dem
Grundstück bzw. dem Erbbaurecht als öffentliche Last
(§ 13 Abs. 3 i.V.m. mit § 27 KAG).

§ 6
§ 41 a WVS "Vorauszahlungen" wird neu hinzugefügt

und erhält folgende Fassung:

(1) Solange die Gebührenschuld noch nicht entstanden ist,
sind vom Gebührenschuldner Vorauszahlungen zu leis-
ten. Die Vorauszahlungen entstehen zum 30.03., zum
30.06. und zum 30.09 eines jeden Kalenderjahres. Be-
ginnt die Gebührenpflicht während des Veranlagungs-
zeitraumes, entstehen die Vorauszahlungen erstmalig
zum nächsten der in Satz 2 genannten Termine.

(2) Jeder Vorauszahlung wird ein Viertel des Jahreswasser-
verbrauchs des Vorjahres und der Grundgebühr (§ 37)
zugrunde gelegt. Beim erstmaligen Beginn der Gebüh-
renpflicht werden die Vorauszahlungen auf der Grundla-
ge der Grundgebühr, des Verbrauchsgebührensatzes

und des geschätzten Jahreswasserverbrauchs des lau-
fenden Jahres ermittelt.

(3) Die für den Veranlagungszeitraum entrichteten Voraus-
zahlungen werden auf die Gebührenschuld für diesen
Zeitraum angerechnet.

(4) In den Fällen des § 38 Abs. 2 entfällt die Pflicht zur Vor-
auszahlung.

§ 7
§ 41 b WVS "Fälligkeit" wird neu hinzugefügt und

erhält folgende Fassung:

(1) Die Benutzungsgebühren sind innerhalb von zwei Wo-
chen nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides zur
Zahlung fällig. Sind Vorauszahlungen (§ 41 a) geleistet
worden, gilt dies nur, soweit die Gebührenschuld die ge-
leisteten Vorauszahlungen übersteigt. Ist die Gebühren-
schuld kleiner als die geleisteten Vorauszahlungen, wird
der Unterschiedsbetrag nach Bekanntgabe des Gebüh-
renbescheides durch Aufrechnung oder Zurückzahlung
ausgeglichen.

(2) Die Vorauszahlungen gemäß § 41 a werden mit Ende des
Kalendervierteljahres zur Zahlung fällig.

§ 8
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2014 in Kraft. Gleichzeitig tre-
ten die §§ 35, 36, 37, 38, 41 der Satzung über den Anschluss
an die Öffentliche Wasserversorgungsanlage der Grundstü-
cke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung –WVS-) in der
Fassung vom 30.11.1992 zuletzt geändert durch die 7. Ände-
rungssatzung vom 18.12.2006 außer Kraft.

Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) oder auf-
grund der GemO erlassener Verfahrensvorschriften beim Zu-
standekommen der Satzung ist nach § 4 Abs. 4 GemO unbe-
achtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres
seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der
Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der
die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen.

Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit
der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung
der Satzung verletzt worden sind oder der Bürgermeister
dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit
widersprochen hat oder vor Ablauf der Jahresfrist die Rechts-
aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder ein Drit-
ter die Verfahrensverletzung geltend gemacht hat.

Ortenberg, den 11. November 2013

Markus Vollmer
Bürgermeister
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Gemeinde Ortenberg
Ortenaukreis

Öffentliche Bekanntmachung

Satzung
über die "8. Änderung der Satzung über die Öffentliche
Abwasserbeseitigung –Abwassersatzung AbwS- vom

14.12.1998"
vom 11. November 2013

Aufgrund von § 45 b Abs. 4 des Wassergesetzes für Baden-
Württemberg (WG), §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für
Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20
und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Würt-
temberg (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Orten-
berg am 11. November 2013 folgende Satzung über die "8.
Änderung der Satzung über die Öffentliche Abwasserbesei-
tigung –Abwassersatzung AbwS- vom 14.12.1998" beschlos-
sen.

§ 1
§ 37 AbwS "Gebührenschuldner" erhält folgende

Fassung:

(1) Schuldner der Schmutzwassergebühr nach § 36 Abs. 1
und 2 sowie der Niederschlagswassergebühr nach § 36
Abs. 4 ist der Grundstückseigentümer. Der Erbbaube-
rechtigte ist anstelle des Grundstückseigentümers Ge-
bührenschuldner. Beim Wechsel des Gebührenschuld-
ners geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf den
Übergang folgenden Kalendermonats auf den neuen Ge-
bührenschuldner über.

(2) Gebührenschuldner für die Gebühr nach § 36 Abs. 3 ist
derjenige, der das Abwasser anliefert.

(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 2
§ 40 AbwS "Versiegelte Grundstücksfläche"

erhält folgende Fassung:

(1) Maßgebend für die Berechnung der überbauten und da-
rüber hinaus befestigten (versiegelten) Flächen der an-
geschlossenen Grundstücke ist der Zustand zu Beginn
des Veranlagungszeitraumes, bei erstmaliger Entste-
hung der Gebührenpflicht der Zustand zum Zeitpunkt
des Beginns des Benutzungsverhältnisses.

(2) Die versiegelten Flächen (gemessen in m2) werden mit
einem Faktor multipliziert, der unter Berücksichtigung
des Grades der Wasserdurchlässigkeit wie folgt festge-
setzt wird:

a) wasserundurchlässige Befestigungen:
Asphalt, Beton, Pflaster, Platten, Fliesen und sonstige
wasserundurchlässige Befestigungen mit Fugenver-
guss, pressverlegt, knirschverlegt oder auf Beton ver-
legt

Faktor 1,0

b) teilweise wasserdurchlässige Befestigungen:
Pflaster, Platten, Fliesen, Verbundsteine und sonstige
wasserundurchlässige Befestigungen ohne Fugen-
verguss auf sickerfähigem Untergrund verlegt

Faktor 0,7

Porenpflaster, Kies- oder Schotterflächen, Schotter-
rasen, Rasengittersteine, Rasen- oder Splitfugen-
pflaster

Faktor 0,4

c) Dachflächen:
Dachflächen ohne Begrünung Faktor 1,0
Gründächer Faktor 0,4

Für Tiefgaragendächer gelten diese Faktoren entspre-
chend.

d) Für versiegelte Flächen anderer Art gilt der Faktor der-
jenigen Versiegelungsart nach den Buchstaben a) bis
c), welche der betreffenden Versiegelung in Abhängig-
keit vom Wasserdurchlässigkeitsgrad am nächsten
kommt.

(3) Versiegelte Flächen, von denen das anfallende Nieder-
schlagswasser regelmäßig in einer Sickermulde, Rigo-
lenversickerung oder einer ähnlichen Versickerungsan-
lage versickert und nur über einen Notüberlauf den öf-
fentlichen Abwasseranlagen zugeführt wird, werden mit
einem

Faktor von 0,1

der Fläche berücksichtigt. Hinweis: Versickerungsanla-
gen sind genehmigungspflichtig (Entwässerungsan-
trag).

(4) Versiegelte Flächen, von denen das anfallende Nieder-
schlagswasser regelmäßig über eine Niederschlagswas-
sernutzungsanlage (Zisterne) genutzt oder in einer Re-
tentionszisterne zurückgehalten wird und nur über einen
Notüberlauf und/oder eine Drosseleinrichtung den öf-
fentlichen Abwasseranlagen zugeführt wird, werden

a) bei einer Nutzung des Niederschlagswassers ganz
oder teilweise im Haushalt oder Betrieb als Brauch-
wasser (z.B. für Toilettenanlagen, Waschmaschinen
o.ä.) mit einem

Faktor von 0,5

der Fläche berücksichtigt,

b) bei einer Nutzung des Niederschlagswassers aus-
schließlich zur Gartenbewässerung mit einem

Faktor von 0,7

der Fläche berücksichtigt.

Dies gilt nur für Flächen oder Flächenanteile, für die
die angeschlossenen Niederschlagswassernutzungs-
anlagen oder Retentionszisternen ein Speichervolu-
men von 1 m3 je angefangene 50 m2 angeschlossene
Fläche und mindestens ein Speichervolumen von 2
m3 aufweisen und diese fest mit dem Boden verbun-
den sind.

(5) Versiegelte Flächen, von denen das anfallende Nieder-
schlagswasser regelmäßig in einer Rückhalteanlage zu-
rückgehalten wird und nur über einen Notüberlauf und/
oder eine Drosseleinrichtung den öffentlichen Abwas-
seranlagen zugeführt wird, werden mit einem

Faktor von 0,5

der Fläche berücksichtigt.
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Dies gilt nur für Flächen oder Flächenanteile, für die die
angeschlossenen Rückhalteanlagen ein Speichervolu-
men von 1 m3 je angefangene 50 m2 angeschlossene
Fläche und mindestens ein Speichervolumen von 2 m3
aufweisen und diese fest mit dem Boden verbunden
sind.

(6) Abs. 3 und 4 gelten entsprechend für sonstige Anlagen,
die in ihren Wirkungen vergleichbar sind.

(7) Der Gebührenschuldner hat die überbauten und darüber
hinaus befestigten (versiegelten) Flächen, ihre Versiege-
lungsart sowie Art und Umfang vorhandener Versicke-
rungsanlagen, Niederschlagswassernutzungsanlagen,
Rückhalteanlagen und Retentionszisternen schriftlich
anzuzeigen. Dabei sind die Maße der versiegelten Flä-
chen und das Volumen der Versickerungsanlagen, Nie-
derschlagswassernutzungsanlagen, Rückhalteanlagen
und Retentionszisternen anzugeben. Unbeschadet amt-
licher Nachprüfung wird aus dieser Anzeige die gebüh-
renrelevante Fläche ermittelt. Sie ist bei der Berechnung
der Niederschlagswassergebühr ab dem auf die Benut-
zung der öffentlichen Abwasseranlagen folgenden Ka-
lendermonat zu berücksichtigen.

(8) Änderungen der nach Abs. 7 erforderlichen Angaben hat
der Grundstückseigentümer der Gemeinde unverzüglich
in gleicher Art und Form mitzuteilen. Sie sind bei der Be-
rechnung der Niederschlagswassergebühr ab dem der
Anzeige folgenden Kalendermonat zu berücksichtigen.

§ 3
§ 41 AbwS "Höhe der Abwassergebühren"

erhält folgende Fassung:

(1) Die Schmutzwassergebühr bei Einleitungen nach § 36
Abs. 1 und 2 beträgt je m³ Schmutzwasser

1,49 €

(2) Die Niederschlagswassergebühr (§ 36 Abs. 4) beträgt je
m2 der nach § 40 Abs. 2 bis 4 gewichteten versiegelte
Fläche

0,26 €

§ 4
§ 41 a AbwS "Zählergebühr" erhält folgende Fassung:

(1) Die Zählergebühr gem. § 35 Abs. 2 beträgt

(2) Bei der Berechnung der Zählergebühr wird der Monat, in
dem der Zwischenzähler erstmals eingebaut oder end-
gültig ausgebaut wird, je als voller Monat gerechnet.

§ 5
§ 42 AbwS "Entstehung der Gebührenschuld"

erhält folgende Fassung:

(1) In den Fällen des § 36 Abs. 1, Abs. 4 und § 35 Abs. 2
entsteht die Gebührenschuld für ein Kalenderjahr mit
Ablauf des Kalenderjahres (Veranlagungszeitraum). En-
det ein Benutzungsverhältnis vor Ablauf des Veranla-
gungszeitraumes, entsteht die Gebührenschuld mit En-
de des Benutzungsverhältnisses. Die Zählergebühr nach
§ 35 Abs. 2 wird für jeden angefangenen Kalendermonat

erhoben, in dem auf dem Grundstück ein Zwischenzäh-
ler vorhanden ist.

(2) In den Fällen des § 37 Abs. 1 Satz 3 entsteht die Gebüh-
renschuld für den bisherigen Grundstückseigentümer
mit Beginn des auf den Übergang folgenden Kalender-
monats; für den neuen Grundstückseigentümer mit Ab-
lauf des Veranlagungszeitraumes.

(3) In den Fällen des § 36 Abs. 2 entsteht die Gebühren-
schuld bei vorübergehender Einleitung mit Beendigung
der Einleitung, im Übrigen mit Ablauf des Veranlagungs-
zeitraums.

(4) Die Gebührenschuld gem. §§ 35, 36 und 43 ruht auf dem
Grundstück bzw. dem Erbbaurecht als öffentliche Last
(§ 13 Abs. 3 i.V.m. § 27 KAG).

§ 6
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2014 in Kraft. Gleichzeitig tre-
ten die §§ 37, 40, 41, 41a, 42 der Satzung über die öffentliche
Abwasserbeseitigung –Abwassersatzung AbwS- in der Fas-
sung vom 14.12.1998 zuletzt geändert durch die 7. Ände-
rungssatzung vom 02.04.2012 außer Kraft.

Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) oder auf-
grund der GemO erlassener Verfahrensvorschriften beim Zu-
standekommen der Satzung ist nach § 4 Abs. 4 GemO unbe-
achtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres
seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der
Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der
die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen.

Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit
der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung
der Satzung verletzt worden sind oder der Bürgermeister
dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit
widersprochen hat oder vor Ablauf der Jahresfrist die Rechts-
aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder ein Drit-
ter die Verfahrensverletzung geltend gemacht hat.

Ortenberg, den 11. November 2013

Markus Vollmer
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung

Genehmigung der Abrundungssatzung „Am Schlossberg“
durch das Landratsamt Ortenaukreis, Baurechtsamt
Der Gemeinderat der Gemeinde Ortenberg hat in seiner öf-
fentlichen Sitzung am 22. März 2004 die Abrundungssatzung
„Am Schlossberg“ zusammen mit dem Lageplan und den
örtlichen Bauvorschriften als Satzung beschlossen.

Das Landratsamt Ortenaukreis, Baurechtsamt, hat die Ab-
rundungssatzung mit örtlichen Bauvorschriften mit Schrei-
ben vom 21. Oktober 2013 nach § 10 Abs. 2 BauGB in Ver-
bindung mit § 1 der 2. BauGB-DVO der Landesregierung
genehmigt.
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Die Abrundungssatzung mit örtlichen Bauvorschriften kann
während den üblichen Dienststunden im Rathaus Ortenberg
eingesehen werden.

Mit dieser Bekanntmachung tritt die Abrundungssatzung
“Am Schlossberg“ sowie die örtlichen Bauvorschriften in
Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).

Jedermann kann die Abrundungssatzung einschl. der örtli-
chen Bauvorschriften einsehen und über den Inhalt Auskunft
verlangen. Die Bekanntmachung tritt an die Stelle der sonst
für Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung.

Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 des
Baugesetzbuches (BauGB) sowie in der Gemeindeordnung
für Baden Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie Män-
gel in der Abwägung bei dieser Satzung sind nach § 215 Abs.
1 BauGB und § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn

- die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften nicht
innerhalb eines Jahres und

- Mängel der Abwägung nicht innerhalb von 7 Jahren seit
dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Ge-
meinde geltend gemacht worden sind. Dabei ist der Sach-
verhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen
soll, darzulegen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über
die Öffentlichkeit der Sitzung sowie über die Bekanntma-
chung der Abrundungssatzung verletzt worden sind.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des Bau-
gesetzbuches über die Geltendmachung von Planungsent-
schädigungsansprüchen durch Antrag an den Entschädi-
gungspflichtigen (vgl. § 44 Abs. 1 und 2 BauGB) im Falle der
in den §§ 39-42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile
und auf das nach § 44 Abs.4 BauGB mögliche Erlöschen der
Ansprüche, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von 3
Jahren gestellt ist, wird hingewiesen.

Nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für Baden- Württem-
berg (GemO) gilt die Abrundungssatzung – sofern sie unter
der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der
Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung er-
gangenen Bestimmung zustande gekommen ist – ein Jahr
nach dieser Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu-
stande gekommen. Dies gilt nicht wenn

1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,

2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 Gemeinde-
ordnung wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder
wenn innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung
die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet
hat oder die Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung
des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll,
schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ortenberg, den 11. November 2013

Markus Vollmer
Bürgermeister

Gemeinde Ortenberg
Ortenaukreis

Öffentliche Bekanntmachung

Friedhofssatzung
(Friedhofsordnung und Bestattungsgebührensatzung)

vom 26. Juli 2010
in der Fassung der Satzung zur 1. Änderung der

Friedhofssatzung vom 11. November 2013

Aufgrund der § § 12 Abs. 2, 13 Abs. 1, 15 Abs. 1, 39 Abs. 2
und 49 Abs. 2 Nr. 2 des Gesetzes über das Friedhofs- und
Leichenwesen (Bestattungsgesetz) in Verbindung mit den §
§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg
sowie den § § 2, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes für
Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26. Juli 2010
und am 11. November 2013 (Änderungssatzung) die nach-
stehende Friedhofssatzung beschlossen:

§ 1
Änderungen

Die Friedhofssatzung der Gemeinde Ortenberg vom 26. Juli
2010 wird wie folgt geändert:

-. In § 1 Abs. 1 wird der bisherige Satz 3 zu Satz 4, der bis-
herige Satz 4 wird zu Satz 3.

- In § 6 erhalten die zwei Absätze jeweils die Bezeichnungen
(1) und (2).

- In § 13 werden in den Absätzen 9 bis 11 die Bezeichnung
„Abs. 6“ in „Abs. 7“ geändert.

- In § 14 werden nach dem Verweis auf § 11 Abs. 1 Buchsta-
be a) bis h) die Worte „aufgeführten Grabanlagen“ einge-
fügt.

- § 23 (Vernachlässigung der Grabpflege) erhält die Bezeich-
nung § 24.

- § 33 (Inkrafttreten) erhält die Bezeichnung § 34.

§ 2
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 15. November 2013 in Kraft.

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO)
oder aufgrund der GemO bei Zustandekommen dieser Sat-
zung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie
nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntma-
chung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend ge-
macht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung be-
gründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-
migung oder die Bekanntmachung dieser Satzung verletzt
worden sind.

Ortenberg, den 11. November 2013

Markus Vollmer
Bürgermeister
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Mitteilungen
Landratsamt Ortenaukreis

Amt für Flurneuordnung

Öffentliche Bekanntmachung

Rebflurneuordnung Ortenberg (Im Freudental II)
Aufforderung zur Anmeldung
unbekannter Rechte vom 11.11.2013

Durch Änderungsbeschluss Nr. 5 vom 08.05.2013 des Land-
ratsamtes Ortenaukreis –Amt für Flurneuordnung–, Az. 2872
B 1.21 wurden folgendes Flurstück in das Flurbereinigungs-
gebiet der Flurbereinigung Ortenberg (Im Freudental II) ein-
bezogen:

Von der Gemeinde Ortenberg Gemarkung Ortenberg Flur-
stück Nr. 6806/2 .

Zu diesem Änderungsbeschluss ergehen folgende Hinwei-
se:
Inhaber von Rechten, die aus dem Grundbuch nicht ersicht-
lich sind, aber zur Beteiligung am Verfahren berechtigen, z.B.
Pächter, werden aufgefordert, diese Rechte innerhalb von 3
Monaten beim Landratsamt Ortenaukreis –Amt für Flurneu-
ordnung–, Postfach 1960, 77609 Offenburg (Dienstgebäude:
Badstraße 20a, 77652 Offenburg) anzumelden.

Werden Rechte erst nach Ablauf der 3-Monatsfrist angemel-
det oder nachgewiesen, so kann das Landratsamt Ortenau-
kreis –Amt für Flurneuordnung– die bisherigen Verhandlun-
gen und Festsetzungen gelten lassen. Der Inhaber eines
vorbezeichneten Rechts muss die Wirkung einesvor der An-
meldung eingetretenen Fristablaufs ebenso gegen sich gel-
ten lassen wie der Beteiligte, demgegenüber die Frist durch
Bekanntgabe des Verwaltungsaktes in Lauf gesetzt worden
ist.

gez. Steuber

Verbandsversammlung

Der Abwasserzweckverband „Raum Offenburg“ führt am

Dienstag, 19. November 2013 - 18.00 Uhr im Pfarrzentrum
St. Kunigunde, Kirchplatz 3 in 77770 Durbach

eine öffentliche Verbandsversammlung durch.

Tagesordnung:
1. Geschäftsbericht 2012
2. Jahresabschluss 2012 des Abwasserzweckverbandes

„Raum Offenburg“ und Prüfbericht vom Fachbereich Re-
vision der Stadt Offenburg

3. Wirtschaftsplan 2014
4. Satzung zur Änderung der Satzung über die dezentrale

Abwasserbeseitigung des Abwasserzweckverbandes
„Raum Offenburg“ (AZV) Anpassung der Abfuhrgebühr
(Anhang 1 der Satzung über die Entsorgung von Kleinklär-
anlagen und geschlossenen Gruben)

5. Verschiedenes

Verbandsvorsitzende
Edith Schreiner
Oberbürgermeisterin

Mitteilungen
Landratsamt Ortenaukreis

Donnerstags in der Ortenau –
Genuss mit allen Sinnen

Der „Donnerstag in der Ortenau“ ist der beliebte Event-Tag
im Kreisgebiet, der in diesem Jahr bereits in die dritte Runde
geht! Die vielfältigen Veranstaltungen von April-Dezember
laden dazu ein, die kulinarischen und kulturellen Besonder-
heiten der Region zu entdecken. Den aktuellen Veranstal-
tungskalender sowie weitere Informationen gibt es unter
www.dort-ortenau.de.

Am 21. November finden folgende Veranstaltungen statt:

Cocktails mit Bränden und Likören, Köstliches aus der
Brennerei mit unserer Edelbrandsommelière
Es muss nicht immer Gin und Rum sein! – Genießen Sie sprit-
zige Cocktails aus traditionellen, selbst erzeugten Bränden
und Likören und erfahren Sie mehr über die Künste der Bren-
nerei. Treffpunkt: 16:00 Uhr, Heidenbühlhof, Heidenbühl 2 in
Nordrach. Die Teilnahme kostet 15 Euro. Infos und Anmel-
dung bis zum 20.11. unter 07838/663 oder an info@heiden-
buehl-hof.de.

Öffentliche Weinprobe
Sehen Sie bei der Kellerführung durch das Wein- und Sekt-
gut Weber Gbr. wo die Weine im „stillen liegen“ und heran-
reifen. Der Winzermeister gibt bei einer Führung durch den
neuen Weinkeller mit Aperitif und einer 3er Weinprobe tiefe
Einblicke in die neue Kellerei.
Treffpunkt: 18:30 Uhr, Wein- und Sektgut Weber Gbr., Im Of-
fental 1, Ettenheim. Die Teilnahme kostet 8 Euro. Anmeldung
unter 07822/89480.

Perspektive 50plus zeichnet Betriebe aus,
die auf ältere Arbeitnehmer setzen

Klein- und mittelständische Unternehmen, die der Beschäf-
tigung und Förderung älterer Arbeitnehmer, die zuvor ar-
beitslos waren, einen besonderen Stellenwert einräumen,
sucht das Projekt Perspektive 50plus der Kommunalen Ar-
beitsförderung Ortenaukreis (KOA) im Rahmen des Regio-
nalwettbewerbs „Unternehmen mit Weitblick“. Der Sieger
wird bei einer bundesweiten Prämierung im April 2014 im
Jüdischen Museum in Berlin durch das Bundesministerium
für Arbeit und Soziales ausgezeichnet und erhält einen Wei-
terbildungsgutschein für Firmenmitarbeiter in Höhe von
1.000 Euro.

Ausgelobt wird der Wettbewerb vom Beschäftigungspakt
Südwest, einem Bündnis aus neun Stadt- und Landkreisen
in Baden-Württemberg, die gemeinsam das Programm Per-
spektive 50plus des Bundesministeriums für Arbeit und So-
ziales umsetzen. Dieses Programm will die Beschäftigungs-
chancen älterer Langzeitarbeitsloser auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt verbessern.

Mitmachen können alle klein- und mittelständischen Unter-
nehmen mit Sitz im Ortenaukreis, die Menschen über 50 Jah-
re, die zuvor Arbeitslosengeld II bezogen haben, beschäfti-
gen oder dies in naher Zukunft vorhaben. Maßgeblich bei der
Bewertung ist der Einbezug älterer Mitarbeiter in die Unter-
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nehmensphilosophie und Personalpolitik. Eine kurze, form-
lose Bewerbung mit der Angabe, weshalb es sich bei dem
Bewerber um ein „Unternehmen mit Weitblick“ handelt so-
wie einem Kurzporträt (Mitarbeiterzahl, Gründungsgeschich-
te) kann bis zum 29. November 2013 an folgende Adresse
oder E-Mail-Adresse gesandt werden: Kommunale Arbeits-
förderung Ortenaukreis, Perspektive 50plus, Gabriele
Schindler, Lange Straße 51, 77652 Offenburg oder 50plus@
ortenaukreis.de. Die Teilnahmebedingungen und detaillierte
Informationen zu den einzureichenden Materialien finden Sie
im Internet unter www.beschaeftigungspakt-suedwest.de.
Bei weiteren Fragen steht Gabriele Schindler, Öffentlich-
keitsarbeit, unter Telefon 0781 805 9437 oder via E-Mail unter
50plus@ortenaukreis.de zur Verfügung.

Kalkausbringung im hängigen Grünland

Zu einem Vortrag über die „Kalkausbringung im hängigen
Grünland“ lädt das Amt für Landwirtschaft im Landratsamt
Ortenaukreis interessierte Landwirte ein. Die Veranstaltung
findet am Dienstag, 19. November, um 20 Uhr im Gasthaus
Engel in Dörlinbach statt. Der Referent Rudi Schneider, Fir-
ma „Verblasetechnik“, verfügt über breite Erfahrungen mit
der Ausbringung staubförmiger Stoffe und ist auch bei Land-
wirten in der Region tätig.

Rechtzeitig für die Pflege vorsorgen

Zu einer Veranstaltung über Pflege und Pflegeversicherung
laden das BLHV-Bildungswerk, der Verein Landwirtschaftli-
cher Fachschulabsolventen Ortenau und der BLHV-Bezirk
insbesondere junge Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter
ein. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 19. November,
von 13.30 bis 16.30 Uhr im Landwirtschaftsamt Offenburg
statt.
Die meisten denken beim Thema Pflege nur an die Eltern,
was ebenfalls Thema der Veranstaltung sein wird. Aber auch
junge Menschen müssen sich frühzeitig Gedanken über die
eigene Pflegeversicherung und den Schutz ihres Vermögens
machen. Über Neues aus der Sozialversicherung und not-
wendige Vorsorgemaßnahmen informieren Barbara Wagner,
Sozialreferentin des BLHV, und Harry Walliser, Agrardienst.

1 Turnbeutel mit Inhalt (Hundweg/Pfeiffer)
1 schwarzes Stirnband (Festhalle)
1 blaues Taschenmesser (Trauzimmer/Schloß)
1 schwarzes Schlüsselmäppchen (Bruchstraße/Bahnüber-

gang)
1 grüne Kinderjacke/1 blaue Kinder-Fleecejacke (Bühlweg)
1 Fahrradschloß/1 Luftpumpe (Faustballplatz Sporthalle)

Fundsachen Winzerfest:
1 Geldbeutel mit Geldbetrag, Ring und Schlüssel
1 Schlüssel
1 silberner Ring
mehrere Schirme
1 grauer Pullover

Abzuholen im Rathaus Ortenberg

Kindergarten, Schule
und Weiterbildung

Waldorfschule Offenburg

Adventsbasar 2013 in der Waldorfschule in Offenburg
Am Samstag, 23. November ist es wieder soweit: der weit
über die Grenzen Offenburgs bekannte Adventsbasar an der
Freien Waldorfschule Offenburg lädt ein mit vielen Highlights
für Groß und Klein.
Viele helfende Hände sind nötig, damit der Förderverein der
Freien Waldorfschule Offenburg den Adventsbasar an der
Schule so schön, vielseitig und interessant gestalten kann.
Hinter diesem Förderverein steht eine engagierte Eltern-
schaft mit vielen kreativen Ideen.
Eine Fülle von Adventskränzen und –gestecken im klassi-
schen Stil oder auch mit außergewöhnlichen Materialien aus
der Natur lädt zum Kauf ein, außerdem viele schöne Dinge
zum Verschenken oder sich selbst beschenken, alles liebe-
voll von Hand gefertigt. Auch die kleinen Besucher können
selbst kleine Geschenke basteln unter fachkundiger Anlei-
tung. Neben dem großen winterlichen Verkaufsangebot an
Gebäck und vielem mehr aus eigener Herstellung steht auch
Kultur auf dem Programm: Das Ein-Mann-Theater-Spektakel
mit Klaus Fischbach gibt eine Premiere: das Stück ‚Die Wip-
pe’. Die Blaue Märchenbühne lädt ein zum Puppenspiel
‚Dornröschen’. Ein weiteres Puppenspiel für Kinder ab 3
Jahren wird gegeben: ‚Hänsel und Gretel’. Ab 13 Uhr ist ein
Konzert mit weihnachtlicher Kammermusik.
Für Essen und Trinken ist gesorgt, es gibt einen Mittagstisch
mit verschiedenen frisch zubereiteten Gerichten. Außerdem
laden mehrere Cafés in den einzelnen Schulgebäuden ein
zum Schlemmen und Verweilen. Der Adventsbasar bietet
auch ein gute Möglichkeit in festlicher Atmosphäre die Schu-
le kennen zu lernen. Er ist geöffnet Samstag, 23.11. von
10:30 Uhr bis 17 Uhr. Der Erlös des Basars kommt komplett
der Waldorfschule zugute.
Programm Adventsbasar 2013 in der Waldorfschule Offen-
burg, Moltkestr. 3 am 23. November 10:30 – 17:00 Uhr:
Puppenspiel ‚Hänsel und Gretel’, ab 3 Jahre – Aufführungen:
11:00, 11:30, 14:00, 14:30 und 16 Uhr
Blaue Märchenbühne ‚Dornröschen’, für die ganze Familie
– Vorstellungen: 15:00 und 16:00 Uhr
Theater-Spektakel mit Klaus Fischbach Premiere ‚Die Wip-
pe’, ab 5 Jahre – Vorstellung: 14:00 Uhr
Außerdem: Ausstellung, Mitmachangebote, Verkaufsstände,
Mittagstisch, Cafeteria
ALLE interessierten Besucher sind herzlich eingeladen!
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VHS Offenburg

Digitalfotos mit Picasa verwalten und bearbeiten
Picasa ist ein kostenloses Programm von Google zur Verwal-
tung und Bearbeitung digitaler Bilder. Die Stärke des Pro-
gramms liegt in den den Funktionen zum Organisieren und
Verwalten einer Vielzahl von Fotos. Hinzu kommen wichtige
Funktionen zur grundlegenden Bildbearbeitung. Das Pro-
gramm glänzt durch eine klare Bedienung und die Beschrän-
kung auf die notwendigen Werkzeuge, um bei der schnell
anwachsenden Zahl digitaler Bilder den Überblick zu wah-
ren.
Kursbeginn ist am Mo, 25.11.2013, 19:00 Uhr im Unterrichts-
gebäude der VHS Offenburg auf dem Kulturforum. Der Kurs
findet an drei Terminen jeweils montags statt.

Festplattenorganisation
„Wir putzen die Platte!“ - Datenorganisation unter Windows
Sie haben viel an Ihrem PC gearbeitet, haben Briefe, Texte,
Bilder erstellt und abgespeichert und wollen sie besser
strukturieren, aufräumen, löschen? Mit Hilfe des Windows
Explorers entdecken Sie die Inhalte Ihrer Festplatte und ler-
nen, sich dort zu bewegen, Gespeichertes wiederzufinden
und eine Ordnerstruktur aufzubauen, die Ihrem Nutzungs-
verhalten entspricht. Wir zeigen Ihnen, wie Sie ausgewählte
Daten auf andere Speichermedien sichern (mobile Festplat-
ten oder USB-Sticks mit ausreichender Größe). Dies kann
durch einfaches Kopieren mit dem Explorer geschehen oder
mit bestimmten frei zugänglichen Zusatzprogrammen.
Nach diesem Kurs finden Sie sich besser auf Ihrem Compu-
ter zurecht und finden auch scheinbar „verlorene“ Dateien
wieder. Gleichzeitig lernen Sie den Einsatz der veränderten
Suchfunktion unter Windows 7.
Kursbeginn ist am Fr, 29.11.2013, 17:00 Uhr im Unterrichts-
gebäude der VHS Offenburg auf dem Kulturforum. Der Kurs
findet an zwei Terminen jeweils freitags statt.

Computerschreiben an zwei Wochenenden
Dieser Kurs basiert auf dem multisensorischen Lernen. Es
werden unterschiedliche Sinne angesprochen - so kann das
Erlernen des Computerschreibens auch für Sie zu einem
stressfreien und erfolgreichen Erlebnis werden. Es wird in
einer entspannten Lernatmosphäre gearbeitet. Das logisch-
rationale Denken wird dabei ebenso berücksichtigt wie das
bildhafte Vorstellungsvermögen, praktische Übungen si-
chern das Ergebnis. Schon nach wenigen Stunden fühlen
Sie sich auf dem Tastenfeld wie zu Hause - ohne langweilige,
immer gleich bleibende und damit frustrierende Wiederho-
lungsübungen.
Kursbeginn ist am Fr, 06.12.2013, 17:00 Uhr im Unterrichts-
gebäude der VHS Offenburg auf dem Kulturforum. Der Kurs
findet an zwei Wochenenden freitags von 17:00 – 19:30 Uhr
und samstags von 09:00 – 12:00 Uhr statt.

IHK Südlicher Oberrhein

„New-Kammer“ - Durchstarten mit kühlem Kopf
Informationsveranstaltung für neue Mitglieder und Jungun-
ternehmer am Dienstag, den 19. November 2013 um 18:00
Uhr bei der IHK Südlicher Oberrhein in Lahr

Als neues Mitglied der Industrie- und Handelskammer Süd-
licher Oberrhein möchten wir Sie gerne kennenlernen und
Ihnen unser Dienstleistungsangebot vorstellen. Wir laden
Sie deshalb herzlich zu unserer Informationsveranstaltung
„New-Kammer“ ein, in der wir folgende Fragen beantworten

werden: Was bietet die IHK Südlicher Oberrhein Ihnen als
Mitglied? Wie kann die IHK Südlicher Oberrhein Ihr Unter-
nehmen unterstützen? Wie können Sie sich ehrenamtlich bei
der IHK Südlicher Oberrhein engagieren?
Ebenfalls finden an diesem Abend Vorträge zur sozialen Ab-
sicherung statt. Hier bekommen Sie Informationen über ver-
schiedene Versicherungsmöglichkeiten und die gesetzliche
Rentenversicherung.
Die Veranstaltung findet am 19. November 2013, 18:00 – ca.
20.00 Uhr statt. Die Veranstaltung ist kostenlos. Programm
und Anmeldung bei: IHK Südlicher Oberrhein, Tatjana Wei-
mer, Tel.: 0761/3858-121, Fax: -4121, E-Mail: tatjana.weimer
@freiburg.ihk.de

Wirtschaftstag „Nordafrika“ am 18. November 2013 in
Lahr
Als direkter Nachbar Europas ist die wirtschaftliche Bedeu-
tung der Staaten Nordafrikas für Deutschland und die Euro-
päische Union in den vergangenen Jahren stark gestiegen.
Das Label „Made in Germany“ genießt in der arabischen
Welt einen hervorragenden Ruf. Nordafrika – mit Ägypten,
Algerien Marokko und Tunesien – bietet deutschen Mittel-
ständlern attraktive Nischenmärkte und Absatzchancen. Ne-
ben umwelt- und medizintechnischen Produkten zählen vor
allem Maschinen, Kfz und Kfz-Teile, Mess- und Regeltechnik
sowie Arzneimittel zu den wichtigsten deutschen Gütern, die
in die nordafrikanische Region exportiert werden.
Wer Geschäftschancen in Nordafrika erfolgreich nutzen
möchte, braucht eine intensive Vorbereitung. Geschäfte mit
der arabischen Welt unterliegen besonderen rechtlichen und
kulturellen Spielregeln. Dies gilt für die Suche und Auswahl
von Vertriebs- und Kooperationspartnern vor Ort, die Gestal-
tung von Export- und Vertriebsverträgen sowie die Vermei-
dung interkultureller Fallstricke bei der Geschäftsanbahnung
und der Zusammenarbeit mit Mitarbeitern und Vertriebspart-
nern vor Ort.
Um Unternehmen, wichtige Markttrends sowie das grundle-
gende Rüstzeug an vertriebsstrategischen, rechtlichen und
interkulturellen Informationen für Geschäfte in Ägypten, Al-
gerien, Marokko und Tunesien zu vermitteln, veranstaltet die
IHK Südlicher Oberrhein am 18. November 2013 von 10 bis
13 Uhr einen Wirtschaftstag „Nordafrika“ in Lahr.
Teilnahmeentgelt pro Person: 50 Euro für IHK-/HWK-Mitglie-
der und 100 Euro für Nicht-Mitglieder. Programm und Anmel-
dung bei: IHK Südlicher Oberrhein, Patrick Pohnke, Tel.:
07821/2703-631, E-Mail: patrick.pohnke@freiburg.ihk.de

fit for work

Weiterbildung Geprüfte/r Betriebswirt/in am 20. November
2013 in HAUSACH!!!
Inhalte:
• Unternehmensführung
• Steuerrecht
• Datenverwaltung und Netzwerke
• Risikomanagement
• Controlling
• Wahlpflichtfächer:
• Personalmanagement
• Projektmanagement
• Marketing
• Projektarbeit
Zielgruppe:
Menschen, die sich die Basis für die Übernahme von Füh-
rungsverantwortung sowie die Leitung anspruchsvoller Pro-
jekte erarbeiten möchten.
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Termine, Unterrichtszeiten, Dauer:
Start: 20. November 2013
Mittwochs und freitags: 18.00 – 21.15 Uhr
Die Weiterbildung dauert 12 Monate.

Lehrgangskosten:
Komplettpreis je TN: 3.630,- €
Ratenzahlungen sind möglich.

Bis zu 500€ können je nach persönlichen Voraussetzungen
über die Bildungsprämie finanziert werden.

Weiterbildung Europäischer Wirtschaftsführerschein
EBC*L Stufe A am 23. November 2013
Inhalte:
Unternehmensziele und Kennzahlen
Bilanzierung
Kostenrechnung
Wirtschaftsrecht

Zielgruppe
Alle Nicht-Kaufleute, die sich betriebswirtschaftliches Kern-
wissen aneignen wollen.

Termine, Unterrichtszeiten, Dauer
Start: 23.11.2013
4 x Samstags: 09.00 – 16.00 Uhr mit Selbstlerneinheiten über
die Moofit-Plattform.
Die Weiterbildung dauert 4 Wochen.

Lehrgangskosten:
Komplettpreis je TN 465,60

Bis zu 500€ können je nach persönlichen Voraussetzungen
über die Bildungsprämie finanziert werden.

Ansprechpartnerin für alle Maßnahmen:
Dietrich Eleonore / Eble Elke Tel. 0781-9322480
kontakt@fitforwork.de
www.fitforwork.de

Katholisches Bildungszentrum Offenburg

Die Entdeckung des Himmels
Filmgespräch
Was im Himmel beginnt wie Goethes Faust, führt in die eu-
ropäische Geschichte des 20. Jahrhunderts. Gott hat die
Nase voll von der Menschheit, die sich nicht an seine Gebo-
te hält. Also wird ein Mensch erschaffen, der die Gesetzes-
tafeln des Mose in den Himmel zurückbringen soll.
Amsterdam – Auschwitz – Rom – Jerusalem: Das sind Orte
der Spielhandlung dieses Films, der auf dem gleichnamigen
Roman des Niederländers Harry Mulisch basiert. Es geht da-
rin nicht nur um geschichtliche Fragen wie die Auseinander-
setzungen mit Nationalsozialismus, Studentenrevolte oder
Kommunismus, sondern auch um so aktuelle Themen wie
aktive Sterbehilfe oder unterschiedliche Bilder von Familie.
Was treibt den Menschen an: Sind es seine politischen Über-
zeugungen? Oder seine genetischen und familiären Prägun-
gen? Oder ist das Leben von Gott vorherbestimmt, wie bei
den Protagonisten des Films? Die Referenten führen kurz in
den Film ein und laden nach der Vorführung zum Gespräch
ein.
GB/NL 2001, 133 min (deutsche Sprache)
Regie: Jeroen Krabbé

Termin: Mo 18.11.2013, 19:00 – 22:00 Uhr
Ort: Bildungszentrum Offenburg, Kath. Zentrum St. Fidelis,
Straßburger Str. 39, 77652 Offenburg
Referenten: Clemens Bühler und Axel Eberhardt
Kosten: 4,00 Euro
Veranstalter: Bildungszentrum Offenburg, Volkshochschule
Offenburg und Kommunales Kino Offenburg

Weitere Infos beim Katholischen Bildungszentrum Offenburg
unter Tel. 0781/925040 oder per E-Mail: info@bildungszent-
rum-offenburg.de.

Handwerkskammer Freiburg

Bankgespräch für Gründer
Förderbanken informieren
Am Donnerstag, 21. November 2013 findet bei der Hand-
werkskammer Freiburg wieder ein kostenloser Beratungs-
sprechtag für Existenzgründer und bestehende Unterneh-
men mit Experten der L-Bank Baden-Württemberg, der
Bürgschaftsbank und der MGB statt.
Im Rahmen des Beratungstages bietet sich für die Interes-
senten die Möglichkeit, im direkten Gespräch mit den Finan-
zierungsexperten der Förderbanken spezifische Probleme
zur Optimierung der Finanzierungsstruktur zu diskutieren.
Aufgrund des nach wie vor großen Interesses ist es auch in
diesem Monat notwendig, für den 21. November bei der
Handwerkskammer Freiburg, Frank Saier, Tel.: 0761/
21800-130, Fax: 0761/21800-333, E-Mail: frank.saier@hwk-
freiburg.de, einen Termin zu vereinbaren.

Gewerbe Akademie Offenburg

Workshop VDE-Prüfungen
Die Gewerbe Akademie Offenburg veranstaltet am Samstag,
7. Dezember ganztägig einen Workshop „VDE-Prüfungen für
elektrotechnische Anlagen und Maschinen. Wer regelmäßig
Anlagen prüft, kann sicher sein, dass die elektrischen Anla-
gen auch in Ordnung sind und keine Risiken drohen.
Der Workshop ist geeignet für Gesellen und Meister in einem
Elektro-Handwerk. Die Inhalte befassen sich mit Verordnun-
gen und Vorschriften für die Anlagenprüfung, die Durchfüh-
rung der entsprechenden Messungen sowie der Erstellung,
Auswertung Beurteilung von Anlagen-Prüfprotokollen.
Weitere Informationen erteilt die Gewerbe Akademie Offen-
burg unter Telefon 0781 793-105. Details sind auch im Inter-
net unter www.wissen-hoch-drei.de zu finden.

Vereinsmitteilungen

Feuerwehr Ortenberg
www.ffw-ortenberg.de

Probe
Die nächste Feuerwehr-Probe findet am kommenden Mon-
tag, 18.11.,19:30 Uhr statt.
Die nächste Jugendfeuerwehr-Probe findet am kommenden
Donnerstag, 21.11., 19:00 Uhr statt.
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Alterskameraden
Kreis-Alterskameradentreffen am Samstag, 16. Nov. 2013
Wie in den vergangenen Jahren nehmen wir auch in diesem
Jahr am Kreis-Alterstreffen des Kreis-Feuerwehrverbandes
Ortenau teil. Es findet in diesem Jahr in Appenweier statt. Es
wird wieder ein unterhaltsames Programm geboten. Beginn
um 14:00 Uhr.
Abfahrt ist pünktlich um 13:15 Uhr am Feuerwehrhaus in
Ortenberg mit Fahrdienst.
Anzug: Ausgehuniform ohne Mütze

Karl-Peter Düren, Obmann der Alterskameraden

Soziales Netzwerk Ortenberg e.V.
www.sono-ortenberg.de

Im 100-Stunden“Qualifizierungskurs Alltagsbegleitung“,
der in der Zeit von Mai 2014 bis Juli 2015 vorgesehen ist, sind
noch einige Plätze frei. Der Kurs ist für SoNO-Mitarbeitende
kostenlos und schließt mit einem Zertifikat ab. Spätere Mit-
arbeit bei SoNO wird von den Teilnehmenden erwartet.

Das Erzähl-Café ist geöffnet an jedem Mittwoch um 15 – 17
Uhr. Da gibt es Kaffee und Kuchen, Tischspiele, Leichte
Gymnastik, Gedächtnistraining, Volkslieder-Singen und na-
türlich Zeit zum Schwätzen mit alten Bekannten.
Projektleiterin: Gerda Link, Telefon 35458.
Wer abgeholt werden möchte, gebe bitte rechtzeitig Be-
scheid über das SoNO-Telefon.

Wenn es um Begleitung und Unterstützung in den häusli-
chen Alltagstätigkeiten geht, wenden Sie sich bitte an die
Projektleiterin Christine Danner-Reichle, Tel. 9489594.

Fahrdienstwünsche melden Sie bitte bei Werner Kolb an.
Tel. 94869438. Wir suchen drin-gend noch Unterstützer für
den Fahrdienst

Helfen kann SoNO auch bei Fragen, die mit Einstufungen in
eine Pflegestufe zu tun haben.

Mehr Informationen bietet unsere Homepage: www.sono-
ortenberg.de

Kontakt:
Werner Kolb
Wannengasse 2
77799 Ortenberg
Tel: 0781/94 86 94 38
E-Mail: sono.ortenberg@googlemail.com

Musikverein Ortenberg

Vorspielnachmittag der Bläserjugend am Sonntag, den 17.
November
An diesem Sonntag, den 17. November gehört die Bühne in
der Schlossberghalle wieder einmal den Jüngsten im Verein
ganz alleine. Ab 15 Uhr musizieren die Zöglinge beim Vor-
spielnachmittag mit ihren Blockflöten, Holz- und Blechblas-
instrumenten sowie am Schlagwerk. Sie präsentieren sich
dabei als Solisten, in der Kleingruppe oder in Ensembles und
brennen darauf zu zeigen, was sie im vergangenen Jahr ge-

lernt haben. Wir laden alle Eltern, Geschwister, Familienan-
gehörige und Freunde zum Zuhören ein. Für Getränke, Kaf-
fee und Kuchen ist bestens gesorgt.

Hüttenwochenende Unterschembachhof vom 29.11 bis
01.12.2013
Die Bläserjugend verbringt vom 29. November bis zum 01.
Dezember ein Wochenende auf dem Unterschembachhof in
Hornberg. Informationen und Anmeldungen gibt es beim
Vorspielnachmittag sowie bei den Instrumentallehrern.

Ausflug zum Südwestrundfunk Baden-Baden am 23. No-
vember
Am 23. November fahren wir um 9:30 Uhr mit dem Bus nach
Baden-Baden. Wir besichtigen den Südwestrundfunk und
verbringen anschließend etwas Zeit in der mondänen Innen-
stadt. Zum Abschluss essen wir im Gasthaus Rössle in Hof-
weier.

63. Winzerfest 2013 – DANKE!
Vergangenes Wochenende durften wir ein tolles Winzerfest
feiern. Wir, Turnverein und Förderverein, sind wieder mit viel
Engagement und Mut an dieses Fest herangegangen und
waren bemüht, das Ortenberger Winzerfest als traditionellen
Bestandteil unseres Gemeindelebens zu stärken. Der Dank
für diese Anstrengungen waren viele zufriedene Gesichter -
viele unserer Gäste waren voll des Lobes wofür wir herzlich
danken.
Wir möchten heute allen unseren Helfern und Mitwirkenden
„Danke“ sagen, die diesen Weg mitgegangen sind und uns
in vielen, vielen Arbeitsstunden vor, übers und nach dem
Fest unterstützt haben. Danke für alle Kuchenspenden und
herzlichen Dank den uns unterstützenden Vereinen, der Ge-
meindeverwaltung, der Obstgroßmarkt Mittelbaden e.G., der
Feuerwehr, unseren Lieferanten sowie unseren Förderern
und Partnern. Ohne ihre Unterstützung wäre das Fest in die-
ser Form nicht möglich gewesen. Herzlichen Dank auch den
Anwohnern Obstmarkthalle für das Erdulden des Festbetrie-
bes.

Zu guter letzt danken wir natürlich allen unseren Gästen für
ihr Kommen und das Mitfeiern. Wir hoffen ihnen einige schö-
ne Stunden beim 63. Winzerfest 2013 bereitet zu haben.

Ihr
Turnverein 1903 Ortenberg e.V. und
Förderverein des Turnverein 1903 Ortenberg e.V.

Leistungsriege Mädchen
Die Turnerinnen des TV Ortenberg kehren mit 2 Medaillen
von den Badischen Landesbestenkämpfe zurück.
Am letzten Wochenende fanden in Oberhausen die Badi-
schen Landesbestenkämfe weiblich statt.
In der AK 15-16 starteten Lea Friedmann, Anna Harter und
Nele Lutz. Mit kleinen Startschwierigkeiten am Balken mach-
ten es dieTurnerinnen spannend bis zum Schluss.
Im Mehrkampf erreichte Lea Friedmann den 9. Platz und
konnte sich am Sprung der AK 12-16 für das Gerätefinale
qualifizieren. Beim Gerätefinale zeigte Sie einen sehr guten
Sprung und wurde mit 12,7 Punkten Badische Vize Landes-
beste im Sprung. Nele Lutz erreichte einen guten 16. Platz
gefolgt von Anna Harter auf dem 17. Platz.
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In der AK 17-19 startete Katharina Klaus und erreichte mit
guten Übungen den 3. Platz der Badischen Landesbesten
und somit die Bronze Medaille.
In der AK 20-29 startete Nadine Fien und erreichte nach dem
Sie sich bei der letzten Übung verletzte den 6. Platz. Sie
konnte Sie jedoch für das Gerätefinale am Sprung und Stu-
fenbarren der AK 17-29 qualifizieren. Sie erreichte unter
grossen Schmerzen am Sprung mit 12,0 Punkten den 6. Platz
und am Stufenbarren mit 10,2 Punkten den 7. Platz. Somit
war es für alle Beteiligte ein tolles Ergebnis.

Förderverein des
Turnverein 1903 Ortenberg e.V.

Wir möchten die Einwohner von Ortenberg darauf aufmerk-
sam machen, daß der Förderverein des TV Ortenberg am
Samstag, 30.11.2013 turnusgemäß eine Papiersammlung
durchführt. Wir bitten die Einwohner diesen Termin zu be-
achten, denn der Rohstoff Papier ist viel zu schade, um ihn
in der Grünen Tonne zu entsorgen. Außerdem kommt der
Erlös den Jugendabteilungen des Turnvereins zugute.

Sportverein Ortenberg
www.sv-ortenberg.de

Ergebnisse von Jugendspiele:
Verbandsspiele
E2- Junioren SV Ortenberg 2 – FV Zell Weierbach 2 3:5
Torschützen: 2x David Heizmann, 1x Henry Wacker
E1- Junioren, SV Ortenberg – FV Zell Weierbach 3:2
Torschützen: 1x Benedikt Albert, 1x Adrian Kaiser, 1x Nick
Föll
D- Junioren, VFR Elgersweier – SV Ortenberg 1:6
Torschützen: 3x Justin Pockrandt, 3x Hussien Chahrour
C1- Junioren, SG Ortenberg/Elgersweier – FV Dinglingen

14:0
Torschützen: 3x Kerim Yilmaz, 3x Erik Fischer, 2x Maximilian
Rendler, 2x Mirko Seiler, 1x Valentin Wemlinger, 1x Daniel
Birtalan, 1x Niclas Fuhri, 1x Roman Riehle
C2- Junioren, SG Ortenberg/Elgersweier 2 – SG Oberkirch 2

3:1
Torschützen: 2x Alex Lir, 1x Gaston Berg
B1- Junioren, SG Rammersweier – SG Elgersweier/Orten-
berg ausgef.
B2- Junioren, SG Mühlenbach – SG Elgersweier/Ortenberg 2

0:2
Torschützen: 1x Elijah Scheidgen, 1x Khalil Chahrour
A- Junioren, SG Elgersweier/Ortenberg – FV Sulz 5:1
Torschützen: 2x Tobias Scheewe, 1x Alessio Torzi, 1x Enrico
de Sa Ferreira, 1x Bastian Sauer
B- Juniorinnen, SV Ettenheimweiler – SG Elgersweier/Orten-
berg ausgef.

Bezirkspokal (Achtelfinale)
A- Juniren, SG Elgersweier/Ortenberg – SG Niederschopf-
heim 4:3 n.Verl.
Torschützen: 2x Lars Bischler, 1x Enrico de Sa Ferreira, 1x
Fabricio Daniele

Spielpaarungen:
Samstag, 16.11.2013
12:30h, B1- Junioren, SG Elgersweier/Ortenberg – SG Rei-
chenbach

13:30h, C1- Junioren, SG Oberkirch – SG Ortenberg/Elgers-
weier
14:00h, B2- Junioren, SG Schweighausen – SG Elgersweier/
Ortenberg 2
14:00h, A- Junioren, SG Rheinbischofsheim – SG Elgerswei-
er/Ortenberg
14:30h, Frauen, SV Dörlinbach – SG N`schopfheim/Orten-
berg 2
15:15h, D- Junioren, SV Ortenberg – SV Steinach
18:00h, Frauen, SG N`schopfheim/Ortenberg – PSV Freiburg 2

Sonntag, 17.11.2013
12:30h, Senioren, DJK Welschensteinach 2 – SV Ortenberg 2
14:30h, Senioren, DJK Welschensteinach – SV Ortenberg

Samstag, 23.11.2013
12:00h, D- Junioren, SV Oberolfach – SV Ortenberg
14:30h, C1- Junioren, SG Ortenberg/Elgersweier – SV Rust
14:30h, A- Junioren, SG Elgersweier/Ortenberg – SG Nessel-
ried
Spiel findet in Schutterwald statt.
15:30h, B1- Junioren, SG Fischerbach – SG Elgersweier/Or-
tenberg

Sonntag, 24.11.2013
12:30h, Senioren, FC Fischerbach 2 – SV Ortenberg 2
14:30h, Senioren, FC Fischerbach – SV Ortenberg

Besuchen Sie auch unsere hompage www.sv-ortenberg.de

Schützengesellschaft Ortenberg
www.sg-ortenberg.de

VEREINSMEISTERSCHAFEN 2014
Für alle Disziplinen, die nicht in Ortenberg geschossen wer-
den können; müssen sich die Schützen selbst kümmern und
dem Sportwart Mike Schmidt, die Scheiben übergeben.
Für KK-3-Stellung kann auch der letzte Rundenwettkampf
genommen werden.

DANKE
an die Böllerschützen für Ihren Einsatz am Winzerfest.

TERMINE:
Sa. 16.11.2013, 9:00 Uhr – Arbeitseinsatz rund ums Schüt-
zenhaus
Sa. 16.11.2013, 13:30 Uhr - Vereinsmeisterschaften Bogen -
Jugend
So. 24.11.2013, 09:30 Uhr – Vereinsmeisterschaften Bogen
- Erwachsene
So. 08.12.2013 – Kreismeisterschaften Bogen in Berghaup-
ten
So. 29.12.2013 – Brezelschießen für Jedermann

GUT SCHUSS und ALLE INS GOLD
Weitere Informationen im Internet unter www.sg-ortenberg.de
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Dingeli-Spättle-Zunft Ortenberg e.V.
www.narrenzunft-ortenberg.de

Rückblick 48. Ordentliche Mitgliederversammlung - 11.11.
Gasthaus Krone
Rundum zufrieden zeigte sich Spättlemeister Gunther
Seckinger mit dem Verlauf des vergangenen Vereinsjahres.
Nach einer tollen kurzen Fasent bildete das 4. Mittelalterli-
che Marktspektakulum zu Schloss Ortenberg am ersten Juli-
Wochenende das Highlight!
Seckinger bedankte sich bei allen Helfern, den Sponsoren,
sowie bei Bürgermeister Vollmer und der Gemeinde für die
tolle Unterstützung. Die nächste Auflage des beliebten
Mittelalter-Spektakulum´s kündigte Seckinger für das erste
Juli-Wochenende 2015 an.

Schriftführerin Theresa Huber lies das vergangene Vereins-
jahr mit einem vollen Terminkalender und vielen Aktivitäten
auch außerhalb der Fasent Revue passieren. Kassier Armin
Isenecker zog eine positive Kassenbilanz.
Der zweite Vorstand Markus Riehle gab in seinem Bericht
einen Ausblick auf die kommende Fasent 2014, die unter
dem Motto: “ Vun Afrika, Orient bis Singapur – alle zeige mir´s
närrische Erbe der Weltkultur !“ steht.

Närrische Höhepunkte sind zweifelsohne die Teilnahme beim
60-jährigen Jubiläum in Rust, Oberwinden und Schutterwald,
beim Vogteitreffen in Burkheim, sowie die Fasenteröffnung
mit närrischem Programm, und der 12. Hermännle Obend
am Schmutzigen in den Ortenberger Wirtschaften.

In einem Ausblick informierte Seckinger über den Stand der
Vorbereitungen zum 50-jährigen Jubiläum der Zunft am
7.2.2015. Geplant sind ein Nachtumzug, Narrenbaumstellen
auf dem Dorfplatz, sowie ein Jubiläumsabend in und um die
Schlossberghalle.

Spättlemeister Seckinger freute sich über die Anwesenheit
des Kanzelars des Verbandes Oberrheinischer Narrenzünfte
Robert Hensle aus Grafenhausen und dem Stellv. Narren-
vogt der Vogtei Ortenau Bernhard Schwarz aus Altdorf.
Sie nahmen die Ehrungen des Verbandes Oberrheinischer
Narrenzünfte vor und ehrten Tobias Erdrich mit dem Ver-
bandsorden in Bronze für 11-Jahre aktive Mitgliedschaft,
sowie Nicole Neumeyer, Sandra Glattfelder-Ilg und Markus
Riehle mit dem Verbandsorden in Silber für 22-Jahre aktive
Mitgliedschaft in der Zunft.

Traditionell standen zum Abschluss die Neuaufnahmen auf
dem Programm. Elke Deibel wurde gedingelt und mit der
Übergabe der Maske in die Zunft aufgenommen.
Marina-Alice Böckmann und Sebastian Schwahl sind auch
neu mit dabei und absolvieren ein Probejahr.

v.l.n.r : Spättlemeister Gunther Seckinger, Nicole Neumeyer,
Sandra Glattfelder-Ilg, Tobias Erdrich, Markus Riehle, VON-
Kanzelar Robert Hensle, Stellv. Narrrenvogt Bernhard
Schwarz.

Termine:
20.11.13 - Programmbesprechung
Ab 20 Uhr treffen wir uns im Vereinsheim (Altes Rathaus) zur
Programmbesprechung für die Fasenteröffnung 2014.

22.11.13 – Spättlerat-Sitzung
Um 20 Uhr findet im Vereinsheim ( Altes Rathaus ) eine Sit-
zung des Spättlerats statt.

01.12.13 - Helferfest Marktspektakulum 2013
Am 1.12. findet ab 11 Uhr im FFW-Haus (Probelokal) das
Helferfest für das 4. Mittelalterliche Marktspektakulum zu
Schloss Ortenberg statt.

Voranzeige:
07.12.13 – Nikolausfeier 2013
Am Samstag 07.12. findet ab 16 Uhr für alle Mitglieder am
Bauwagen an der Lagerhalle wieder unsere beliebte Niko-
lausfeier statt. Bitte Termin vormerken.

Weitere Termine, Bilder und Info´s gibt’s wie gewohnt unter
www.narrenzunft-ortenberg.de !

Narrenblatt

Einladung zur Vereinsgründung
Das Narrenblatt Ortenberg lädt am 22. November 2013 um
20.00 Uhr ins alte Rathaus zur Vereinsgründung ein. Um für
die Zukunft rechtlich sicherer und besser aufgestellt zu sein,
soll das Narrenblatt ab 2014 ein eingetragener Verein wer-
den. Zur Gründungsversammlung sind alle interessierten
Mitbürger eingeladen, die uns in unserer Arbeit unterstützen
wollen.
Die Vorbereitungen für das neue Narrenblatt sind bereits in
vollem Gange und wir dürfen jetzt schon wieder daran erin-
nern uns lustige Begebenheiten und Geschichten zukom-
men zu lassen, die im Narrenblatt 2014 erscheinen sollen.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
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Frauengemeinschaft Ortenberg

St. Elisabeth - Gedenkgottesdienst
Die kfd gestaltet zu Ehren der heiligen Elisabeth am Diens-
tag, den 19.11.2013 um 19 Uhr einen gemeinsamen Gottes-
dienst in der Pfarrkirche. Insbesondere gedenken wir den
verstorbenen Mitgliedern unseres Vereins. Musikalisch um-
rahmt wird die Messe vom Klarinettentrio des Musikvereins
Ortenberg.
Wir laden unsere Mitglieder und die ganze Pfarrgemeinde
recht herzlich ein.

Kochvorführung im Ernährungszentrum Offenburg
„Rund um lecker – Küchle und Klöße für jede Gelegen-
heit“
Zu dieser Kochvorführung lädt die kfd Ortenberg alle Inte-
ressierte am Dienstag, den 3.12.2013 um 19 Uhr in das Er-
nährungszentrum, Prinz-Eugen-Str. 2 in Offenburg ein. Für
den Verzehr bei der Vorführung wird ein Betrag von 7,00 €

erhoben.
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bitten wir um telefoni-
sche Anmeldung bei Hedwig Frei, Tel. 31566 oder Agnes
Frei, Tel. 41530 bis spätestens 24.11.2013. Es werden Fahr-
gemeinschaften gebildet. Treffpunkt ist um 18:30 Uhr am
Dorfplatz.
Über viele Anmeldungen würden wir uns freuen.

Das Team der kfd

VDK Ortsgruppe Ortenberg

Wir werden uns am kommenden Dienstag zu unserem mo-
natlichen Treffen zusammenfinden.

Wie gewohnt treffen wir uns am Dienstag, den 19.11.2013
um 15:00 Uhr am Rathaus.

Die Marktscheune in Gengenbach wird unser Ziel sein. Mit
einem gemeinsamen Abendessen werden wir den Nachmit-
tag ausklingen lassen.
Freunde und Gäste sind herzlich willkommen.
Der Vorstand.

LandFrauenVerein-Offenburg / Land,
Hohberg, Schutterwald

Einladung
Zu unserer diesjährigen Weihnachtsfeier laden wir Euch
herzlich ein. Sie findet am Donnerstag, 28.11.2013 im Gast-
haus Linde in Diersburg statt. Beginn ist um 19:00 Uhr.
Anmeldungen bis spätestens Samstag, 23.11.2013 bei Mat-
hilde Lienert, 07808/1804.

Ökumenisches Bildungswerk

Autorenlesung mit Frau Friedericke Alber
"Wo Menschen und Bücher wohnten"
Die Bukowina
Die Bukowina ist ein Landstrich in der heutigen Ukraine und
war die literarische Heimat von Rose Ausländer, Paul Celan
und anderer Dichter.

Das ökumenische Bildungswerk der Gemeinden Fessen-
bach, Zell-Weierbach und Rammersweier lädt herzlich ein
zur Autorenlesung:
Sonntag, den 24.11.2013, 17 Uhr
Johannes-Brenz-Gemeinde, Rammersweier,
Bergblickstraße 34

Der Eintritt ist frei.

Musikverein Fessenbach

Kirchenkonzert
Schon zur Tradition geworden ist das Kirchenkonzert des
Musikvereins Fessenbach am Volkstrauertag, das im Jahr
des 80 jährigen Jubiläums zum 19. Mal stattfindet

Termin: Sonntag 17.11.2013 um 17.00 Uhr in der Weingar-
tenkirche

Dirigent Bernhard Münchbach hat mit seinen Musikerinnen
und Musikern wieder ein interessantes Programm mit einer
breiten Vielfalt an sinfonischer Blasmusik zusammenge-
stellt.
Als Hauptwerk wird das Stück „Il Giudizio Universale“ (Das
jüngste Gericht), eine mächtige Tondichtung des Italieners
Camille de Nardis, aufgeführt. Ein sinfonische Dichtung mit
vielen verschiedenen Stimmungen – düster, hoffnungsvoll
und triumphierend. Ein interessantes Werk für Musiker und
Zuhörer.
Neben diesen Orchesterwerken werden auch Stücke aus
den verschiedensten Musikalischen Epochen von Bläseren-
sembles und Solisten vorgetragen. Weiter im Programm sind
Stücke von Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann
und Adam Gorb.

Dieses Benefiz Konzert ist weiterer Höhepunkt im 80 jähri-
gen Jubiläumsjahr und sollten Sie sich nicht entgehen las-
sen.
Der Eintritt ist frei, Spenden zugunsten „einfach Helfen e.V.“
Weitere Info’s unter www.musikverein-fessenbach.de
Wir freuen uns auf Ihren Besuch .

Schwarzwaldverein Zell-Weierbach

Wanderung: „Moose und Farne“
Moose und Farne sind Überlebenskünstler und verborgene
Schönheiten in unserer Umgebung. Zu diesem Thema wan-
dert der Schwarzwaldverein Zell-Weierbach am Sonntag,
den 17.11.2013. Treffpunkt ist um 13:00 Uhr am Parkplatz
unterhalb der Walensteinhütte. Länge ca. 5 km, Dauer etwa
2 Stunden. Der Preisaufschlag für „Nicht-Mitglieder in einer
Ortsgruppe im Schwarzwaldverein“ beträgt 4 Euro pro Per-
son. Weitere Informationen bei Ursel Appuhn, Tel.:
0781/35225

Vereinsheim geöffnet
Das Vereinsheim des Schwarzwaldvereins Zell-Weierbach
„Walensteinhütte“, direkt beim „Zeller Barfußpfad“ und
„Riedle-Waldparkplatz“ in Zell-Weierbach ist am Sonntag,
den 17.11.2013 ab 14 Uhr für unsere Mitglieder, jeden Wan-
derer und Gäste geöffnet. Unser Hüttenteam bietet Kaffee
und Kuchen, Vesper, Weine aus den Rebland-Gemeinden
und zünftige Badische Biere.
Mehr: www.swv-zell-weierbach.de
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Singen mit Ida
Singen macht Freude und ist gesund, deshalb bietet der
Schwarzwaldverein Zell-Weierbach einen musikalischen
Mittag an. Ida Falk begleitet mit ihrer Ziehharmonika zu
Volks- und Wanderliedern. Mitglieder und Freunde des Ge-
sanges treffen sich am Dienstag, den 19. November 2013 um
14:30 Uhr im Vereinsheim des Schwarzwaldvereins Zell-Wei-
erbach. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Weitere Informati-
onen bei Isgard Scheuermann, Tel: (07 81) 3 42 88

Frauen- und Mädchengesundheitszentrum

Veranstaltungen im fmgz 46 – 47. KW
Bellyfit – Muskelkonditionierung für die Körpermitte
Bellyfit, eine Muskelkonditionierung für Frauen mit Übungen
aus dem Yoga, Pilates und mit Bellydance-Drills helfen in die
Aufrichtung zu kommen. Bauchmuskeln, Beckenboden, Rü-
cken und Schultergürtel werden gekräftigt und gedehnt. Es
werden verschiedene Schwierigkeitsstufen vorgestellt, da-
mit die Übungen dem täglichen Befinden angepasst werden
können. Ein neuer Kurs beginnt am 14.11., 16.45 – 17.45 Uhr
im Frauen- und Mädchengesundheitszentrum (fmgz), Offen-
burg, Hindenburgstr. 28. Weitere Informationen und Anmel-
dung unter Telefon: 07802 / 7 05 81 97

Bauchtanz – American Tribal Style® (ATS) Bellydance
Einführung und Neuer Kurs
Am 10.11., 14 – 17 Uhr findet im Frauen- und Mädchenge-
sundheitszentrum (fmgz), Offenburg, Hindenburgstr. 28 ein
Einführungsworkshop in den zeitgenössischen Bauchtanz-
Stil ATS Bellydance statt. Der Workshop ist für absolute An-
fängerinnen jeden Alters geeignet. Frauen, die gerne weiter-
tanzen möchten, können ab 14. November 18-19 Uhr an ei-
nem Anfängerinnenkurs teilnehmen. Anmeldung und weitere
Informationen bei Gudrun Herold, Tanzkompanie Devadasi
Caravan unter Tel. 07802/7 05 81 97

Lieder aus aller Welt
Frauen die gerne singen, sind am 15. 11., 19.30 – 21 zu einem
Singabend im Frauen- und Mädchengesundheitszentrum
(fmgz), Offenburg, Hindenburgstr. 28 eingeladen. Es werden
wunderschöne kraftvolle und meditative Lieder, Kanons und
Mantren - traditionelle Gesänge aus verschiedenen Kultu-
ren der Welt und deutsche Lieder. Sie sind kurz und einpräg-
sam, werden oft wiederholt und zum Teil mit leichten Begleit-
stimmen versehen. Allen gemeinsam ist: Sie lassen die ur-
sprüngliche Kraft und Freude des Singens erleben, sind
ohne Notenkenntnisse leicht zu erlernen und es bedarf kei-
ner Voraussetzungen. Die Lieder werden begleitet mit Scha-
manentrommel u. a. Perkussionsinstrumente. Weitere Infor-
mationen und Anmeldung bei Monika Einhaus unter Telefon:
07832 / 97 77 99

Tai Chi Chuan – Ruhe durch Bewegung
Am 16. 11., 10 – 12 Uhr findet im Frauen- und Mädchenge-
sundheitszentrum (fmgz), Offenburg, Hindenburgstr. 28 ein
Einführungskurs Tai Chi Chuan statt.
Tai Chi Chuan ist eine meditative Bewegungsform, die sich
nicht nur gut anfühlt, sondern auch sehr positive Auswirkun-
gen auf die Gesundheit und das Lebensgefühl hat. Interes-
sierte Frauen haben die Möglichkeit ab 19. 11., 19 – 20 Uhr
oder 20. 11. 17.30 – 18.30 Uhr an einem weiterführenden
Kurs teilzunehmen. Informationen und Anmeldung unter Te-
lefon: 0781/9 70 51 35.

Weibliche Spiritualität
Am 16. 11., 15 – 17 Uhr beginnt im Frauen- und Mädchenge-
sundheitszentrum (fmgz), Offenburg, Hindenburgstr. 28, eine
dreiteilige Workshop-Reihe zur weiblichen Spiritualität.
Brauchen Frauen eine spezifische Spiritualität? Was bedeu-
tet Ganzheit für Frauen? Diesen und anderen Fragen werden
gemeinsam nachgegangen. Die nächsten Termine sind im
Januar und März 2014. Anmeldung und weitere Information
unter Telefon Tel. 0781 / 9 70 51 35

Kairo 678
Frauenfilm im Forumkino, Offenburg
Im Zusammenhang zur Fahnenaktion Nein zu Gewalt an
Frauen zeigt das Frauen- und Mädchengesundheitszentrum
(fmgz) das beeindruckend gespielte Drama dreier Frauen
aus unterschiedlichen sozialen Schichten in Kairo. In einer
Gesellschaft, die sexuelle Unterdrückung und Gewalt still-
schweigend duldet, setzen sich diese Frauen zur Wehr, jede
auf ihre Weise.
Termin 21. 11., 20 Uhr im Forumkino, Offenburg

Frauen singen Lebenslieder
Lebens- und Kraftlieder sind stärkend und heilsam für Kör-
per, Geist und Seele. Dabei kommt es nicht auf eine „schö-
ne“ Stimme an. Im Frauen- und Mädchengesundheitszent-
rum (fmgz), Offenburg, Hindenburgstraße 28, findet für Frau-
en monatlich ein Singkreis statt. Passend zur jeweiligen
Jahreszeit werden Lieder, überwiegend in deutscher Spra-
che, aber auch aus aller Welt, gesungen. Vorkenntnisse und
Notenlesen sind nicht erforderlich. Termin Freitag, 22 11,
19.30 Uhr. Anmeldung erforderlich unter Telefon: 07803 / 98
05 72.

Bücherflohmarkt im KIK

Am Samstag, den 16. November und Sonntag 17. Novem-
ber 2013 findet der große Bücherflohmarkt zugunsten des
Frauenhauses statt.
Ab Samstag 12.00 Uhr gibt es wieder tausende Bücher zu
Kilopreisen. Dann können sich BücherfreundInnen und Le-
sebegeisterte ein Wochenende lang mit Lesestoff für den
Winter eindecken. Sie finden im KIK: Romane, Krimis, Sach-
und Fachbücher, über Garten und Kochen, Pädagogik und
viel geschichtliches, ebenso wie Kinder- und Jugendbücher,
Lernmaterialien, fremdsprachige Literatur und Lexika. Auch
Schallplatten und CDs sind reichlich im Angebot.—
Kaffee und Kuchen sowie ein kleiner Imbiss werden an bei-
den Tagen angeboten. So ist in der KIK-Kneipe Gelegenheit
zu schmökern oder bei netter Gesellschaft Büchertipps aus-
zutauschen.
Wer guterhaltene Bücher spenden möchte, kann diese am
Freitag, den, 15.11.2013 von 14.00 bis 19.00 Uhr im KIK Of-
fenburg in der Weingartenstraße 34c, abgeben.
Der Bücherflohmarkt wird von der „AG Stadtplanung aus
Frauensicht, Offenburg“ organisiert. Der gesamte Erlös die-
ser Großaktion in Sachen Buch kommt direkt dem Frauen-
haus in Ortenau zugute und ist eine wichtige finanzielle Stüt-
ze im Jahresbudget des Vereins Frauen helfen Frauen Orte-
nau.
Der Bücherflohmarkt im KIK am Kulturforum Offenburg hat
am Samstag von 12.00 bis 22.00 Uhr und am Sonntag von
10.00 bis 16.00 Uhr geöffnet.
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DRK-Kreisverband Offenburg e.V.

LSM Kurs im November 2013
Der Kreisverband Offenburg bietet fortlaufend Kurse für Füh-
rerscheinbewerber an. Die Kurse werden bei der Beantra-
gung des Führerscheines der Führerscheinklasse A/ A1/ B /
BE/ L / M/ T anerkannt.

Der nächste Termin ist am Samstag, den 30. November
von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr im Lehrsaal des DRK-Kreisver-
bandes Offenburg, Ortenbergerstraße 30.

Die Anmeldungen nehmen wir unter
Telefon Nr. 0781-919189-30 entgegen sowie auch Interne-
tanmeldungen unter www.kv-offenburg.drk.de sind mög-
lich.

2. Ortenauer Schmerztag
22. und 23. November 2013

- Der kompetente Patient -
Freitag, 22. November: 19.00 - 21.00 Uhr
Patientenforum: Vorträge und Diskussion mit Experten
PD. Dr.med. Michael Überall Präsident der Deutschen
Schmerzliga e.V. ; Präsident des Instituts für Qualitätssiche-
rung in Schmerztherapie und Palliativmedizin e.V. ; Direktor
des Institutes für Neurowissenschaften, Algesiologie & Päd-
iatrie (Nürnberg) ;
Der Kompetente (Schmerz-) Patient im Deutschen Ge-
sundheitssystem
Klaus Längler Facharzt für Anästhesie Spezielle Schmerz-
medizin, Palliativmedizin, Akupunktur, Sportmedizin, Vize-
präsident der Deutschen Gesellschaft für Schmerztherapie
e.V. ; Leiter des regionalen Schmerzzentrums DGS-Wegberg
(NRW);
Was erwartet der Arzt vom Patienten in der Schmerzbe-
handlung?
Dr.med. Kuno Güttler Facharzt für Pharmakologie und Toxi-
kologie, Schwerpunkt Schmerzpharmakologie, Institut für
Pharmakologie, Uniklinik Köln
Schmerzmedikamente: Was , wann , wie ?
Harry Kletzko Vizepräsident der Deutschen Schmerzliga e.V.
; Geschäftsführer der Gesellschaft für algesiologische Fort-
bildung, Geschäftsführer der Integrated Managed Care Ge-
sellschaft (integrierte Versorgung)
Die Bedeutung der Selbsthilfe für den Patienten in der
Schmerzbehandlung
Moderation: Birgitta Gibson Vizepräsidentin der Deutschen
Schmerzliga e.V.

Samstag, 23. November 10.00 - 16.00 Uhr
Fachvorträge:
10.00 Uhr: Eröffnung und Grußwort
10.15 -
10.45 Uhr : Rückenschmerz-moderne Konzepte oder

doch nur Medikamente
Klaus Längler ,Facharzt für Anästhesie, Spezi-
elle Schmerztherapie, Vizepräsident der Deut-
schen Gesellschaft für Schmerztherapie

11.00 -
11.45 Uhr: Rückenoperationen – wann sinnvoll und wel-

che Möglichkeiten gibt es?
Prof. Dr.med. Harms , Chefarzt a.D. Klinikum
Karlsbad-Langensteinbach

13.00 -
13.45 Uhr: Medikamente: Das Gleiche ist nicht immer

das Gleiche.
Die Zusammensetzung macht den Unter-
schied
Dr.med. Kuno Güttler , Facharzt für Pharma-
kologie und Toxikologie, Schwerpunkt
Schmerzpharmakologie, Institut für Pharma-
kologie, Uniklinik Köln

14.00 -
14.45 Uhr: Burn out – Was ist das?

Prof. Dr. med. Gunter Haag , Chefarzt Klinik
für Psychosomatik Königsfeld

Veranstaltungsort: Reithalle im Kulturforum
Adresse: Moltkestraße 31, 77652 Offenburg

SKM-Gruppe Gengenbach
www.skm-ortenau.de
www.kath-vorderes-kinzigtal.de

Rechtliche Betreuung, das ist persönliche Vertretung und
Hilfe bei kranken und pflegebedürftigen Menschen, bestellt
durch das Amtsgericht.
Freiwillig- und sozialengagierte Menschen sind im SKM-Or-
tenau e.V. aktiv. Sie stehen kranken und pflegebedürftigen
Menschen bei.
Sie möchten mehr darüber erfahren?
Fragen Sie an bei Herrn Heribert Frei, SKM Gengenbach, Tel.
07803/5868 und bei der Geschäftsstelle des SKM-Ortenau
e.V. in Offenburg unter Tel.: 0781/25020, Herr Eble, Frau
Schorpp.
Das nächste Gruppentreffen findet am Montag, 2.12.2013
um 19:30 Uhr im kath. Gemeindehaus in Gengenbach statt.

ORSOphilharmonic

mit Chor, Orchester und Solisten präsentieren anlässlich 200
Jahre Richard Wagner und Giuseppe Verdi die große Opern-
gala: „Wahn & Verismo“ …eine unheimliche Begegnung
Samstag, den 16. November 2013, 20 Uhr
Konzerthaus Freiburg Tickets & Info unter www.next.orso.
org Telefon: 0761 / 70 73 200 | E-Mail: mail@orso.org

DJO-Deutsche Jugend in Europa e.V.

Gastschülerprogramm im Winter 2014
Schüler aus Lateinamerika suchen Gastfamilien!
Lernen Sie einmal die neuen Länder in Lateinamerika ganz
praktisch durch Aufnahme eines Gastschülers kennen. Im
Rahmen eines Gastschülerprogramms mit Schulen aus Bra-
silien, Mexiko, Argentinien und Kolumbien sucht die DJO -
Deutsche Jugend in Europa Familien, die offen sind, Schüler
als „Kind auf Zeit“ bei sich aufzunehmen, um mit und durch
den Gast den eigenen Alltag neu zu erleben. Die Familienauf-
enthaltsdauer für die Jungen aus Brasilien/Sao Paulo ist vom
11.01.2014 - 28.02.2014, Argentinien/Buenos Aires vom
16.01.2014 - 08.02.2014, Mexiko/Guadalajara ist vom
17.01.2014 – 8.04.2014 und aus Kolumbien/Bogota ist vom
27.04.2014 – 13.07.2014.
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Dabei ist die Teilnahme am Unterricht eines Gymnasiums
oder einer Realschule am jeweiligen Wohnort der Gastfami-
lie für den Gast verpflichtend. Die lateinamerikanischen
Schüler sind zwischen 14 und 17 Jahre alt und sprechen
Deutsch als Fremdsprache.
Ein viertägiges Seminar vor dem Familienaufenthalt soll den
Jungen auf das Familienleben bei Ihnen vorbereiten und die
Basis für eine aktuelle und lebendige Beziehung zum deut-
schen Sprachraum aufbauen helfen. Der Gegenbesuch ist
möglich.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: DJO-Deutsche Ju-
gend in Europa e.V., Schlossstraße 92, 70176 Stuttgart.
Nähere Informationen erteilen gerne
Herr Liebscher unter Telefon 0711-625138
Handy 0172-6326322,
Frau Sellmann und Frau Obrant unter Telefon
0711-6586533,
Fax 0711-625168, e-Mail: gsp@djobw.de,
www.gastschuelerprogramm.de.

Jehovas Zeugen

Versammlung Offenburg-Ost in Ortenberg,
Ellenriederstr. 5

Sonntag, 18:00 Uhr: Öffentlicher Vortrag:
„Göttliche Weisheit in einer wissen-
schaftlich orientierten Welt“

Freitag, 19:00 Uhr: Bibelkurs für öffentliches Lehren.
Thema u.a.: „Ist ein persönliches
Verhältnis zu Gott wirklich das
Wichtigste?“

Versammlung Offenburg-Italienisch in Ortenberg,
Ellenriederstr. 5
Sonntag, 10:00 Uhr: Öffentlicher Vortrag:

“Resistiamo allo spirito del mondo!”
Donnerstag, 19:30 Uhr: Bibelkurs für öffentliches Lehren.

Das simultane „Wachtturm-Bibelstudium“ am Sonntag trägt
das Thema: „Bist du „umgewandelt worden“?“
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Pfarrgemeinde St. Bartholomäus Ortenberg

Gottesdienstordnung für die Zeit vom 16.11. bis
24.11.2013

Freitag, 15. November - Hl. Albert der Große
17.00 Firmgottesdienst, St. Bartholomäus Ortenberg

Samstag, 16. November - Hl. Otmar, Abt von St. Gallen
17.00 Firmgottesdienst, St. Georg Berghaupten

Sonntagvorabend, 16. November - 33. Sonntag im Jahres-
kreis
Mal 3,19-20b - 2 Thess 3,7-12 - Lk 21,5-19
18.15 Eucharistiefeier, Ortenau-Klinikum OG Gengenbach
18.30 Eucharistiefeier, St. Martin Gengenbach

Sonntag, 17. November
8.30 Eucharistiefeier, St. Marien Gengenbach
9.00 Eucharistiefeier, St. Bartholomäus Ortenberg,

mitgestaltet vom Gesangverein Sängerbund
10.30 Kindergottesdienst, Bruder-Klausen-Haus Sitzungs-

raum Ohlsbach
10.30 Ökumenischer Kindergottesdienst, Gemeindehaus

St. Elisabeth
10.30 Eucharistiefeier, Hl. Dreifaltigkeit Ohlsbach
10.30 Eucharistiefeier, St. Marien Gengenbach
14.30 Rosenkranzgebet, Bühlweg-Kirche Ortenberg

Dienstag, 19. November - Hl. Elisabeth von Thüringen
18.30 Rosenkranzgebet, St. Bartholomäus Ortenberg
19.00 Eucharistiefeier, St. Bartholomäus Ortenberg,

mitgestaltet von der kfd
mit Gedenken an
Christa u. Wilhelm Greminger - Karl u. Martha Frei -
Elisabeth u. Franz Riehle - Mathilde Berg - Eugen u.
Anna Weber - Emil Frei u. Ang. - Friedrich u. Maria
Braun - Paula u. Bartholomäus Kiefer – Franz u. Karo-
lina Riehle - alle verst. Mitglieder d. kfd

Mittwoch, 20. November
8.00 Schülergottesdienst-Eucharistiefeier, St. Bartholo-

mäus Ortenberg
14.30 Krankensalbungsgottesdienst, St. Georg Berghaup-

ten

Donnerstag, 21. November - Gedenktag Unserer lieben
Frau in Jerusalem
8.30 Eucharistiefeier, Bühlweg-Kirche Ortenberg

mit Gedenken an
Felix u. Ottilie Münchenbach u. Hansjürgen Schilli -

Erwin u. Martin Friedmann - Emil u. Rosa Frei u. Ang.
- Karl Schwörer u. Ang.

Sonntagvorabend, 23. November - Christkönigssonntag
2 Sam 5,1-3 - Kol 1,12-20 - Lk 23,35-43
18.15 Eucharistiefeier, Ortenau-Klinikum OG Gengenbach
18.30 Eucharistiefeier, St. Georg Berghaupten
18.30 Eucharistiefeier, St. Martin Gengenbach

Sonntag, 24. November
8.30 Eucharistiefeier, St. Marien Gengenbach
9.00 Eucharistiefeier, St. Bartholomäus Ortenberg
10.30 Eucharistiefeier, Hl. Dreifaltigkeit Ohlsbach
10.30 Eucharistiefeier, St. Marien Gengenbach, Predigt:

Prof. Hoping - Abschluss des Jahres des Glaubens
parallel “Kleine Kirche” im Gemeindehaus St. Marien

14.30 Rosenkranzgebet, Bühlweg-Kirche Ortenberg

Aus dem Leben der Pfarrgemeinde
Firmspendung
Die Firmung ist der letzte Schritt der Aufnahme in die Kirche,
die mit der Taufe begonnen hat. Wir sind alle hineingetauft in
Jesus Christus und in die Gemeinschaft der Kirche. Deshalb
ist es ein besonderes Zeichen für die Jugendlichen, wenn die
Menschen, die diese Gemeinschaft hier vor Ort sind, im
Firmgottesdienst dabei sind.
Zum Firmgottesdienst in der Pfarrkirche Ortenberg heute am
Freitag, 15. November, um 17.00 Uhr begrüßen wir als Firm-
spender Herrn Domkapitular Dr. Peter Kohl und am Samstag,
16. November, ebenfalls um 17.00 Uhr in der Pfarrkirche
Berghaupten Herrn Weihbischof em. Dr. Paul Wehrle.
Im Anschluss an beide Firmgottesdienste sind die Firman-
den mit ihren Angehörigen zu einem Stehempfang ins jewei-
lige Gemeindehaus eingeladen.

Ökumenischer Kindergottesdienst
Am Sonntag, 17. November, feiern wir um 10.30 Uhr wieder
einen ökumenischen Kindergottesdienst im Gemeindehaus
St. Elisabeth. Wir freuen uns auf viele Kinder.

Seniorenchor
Die nächste Probe des Seniorenchores findet am Montag,
18. November, um 17.00 Uhr im Gemeindehaus St. Elisabeth
statt. Herzliche Einladung.

Frauengemeinschaft Ortenberg
St. Elisabeth - Gedenkgottesdienst
Die kfd gestaltet zu Ehren der Heiligen Elisabeth am Diens-
tag, 19. November, um 19.00 Uhr einen gemeinsamen Got-
tesdienst in der Pfarrkirche. Insbesondere gedenken wir den
verstorbenen Mitgliedern unseres Vereins. Musikalisch um-
rahmt wird die Messe vom Klarinettentrio des Musikvereins
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Ortenberg. Wir laden unsere Mitglieder und die ganze Pfarr-
gemeinde recht herzlich ein.

Falls mal was passiert … – Persönliche rechtliche Vorsor-
ge bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit
Am Montag, 25. November, 18.30 – 20.00 Uhr lädt das Bil-
dungswerk Ortenberg ins Gemeindehaus St. Elisabeth, Obe-
re Matt 13 zu einem wichtigen und interessanten Informati-
onsabend ein. Herr Michael Eble, vom Betreuungsverein
SKM-Ortenau e.V. in Offenburg, referiert zum Thema - Vor-
sorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfü-
gung. Wir alle wünschen uns, bis ins hohe Alter gesund, ak-
tiv und geistig rege unser Leben gestalten zu können. Eine
Krankheit, ein Unfall oder zunehmendes Alter können jeden
in eine Situation bringen, in der er außerstande ist, für sich
selbst zu entscheiden und zu handeln. Selbst wenn Angehö-
rige und Vertrauenspersonen um die persönlichen Vorstel-
lungen und Wünsche wissen, können sie doch nicht rechts-
verbindlich füreinander handeln, entscheiden und tätig wer-
den. Hierzu wird eine Vertretungsbefugnis benötigt. Im Vor-
trag werden verschiedene Möglichkeiten der Vorsorge dar-
gelegt. Im Anschluss werden im gemeinsamen Gespräch
gerne Fragen beantwortet. Interessierte Gäste sind herzlich
willkommen – der Eintritt ist frei.

Minirat
Der Ortenberger Minirat trifft sich am Mittwoch, 20. Novem-
ber, um 18.30 Uhr im Jugendheim.

Pfarrgemeinderat
Der Pfarrgemeinderat trifft sich zu seiner nächsten Sitzung
am Mittwoch, 20. November, um 20.00 Uhr im Pfarrhaus.

Pfarrblatt unserer Seelsorgeeinheit: Redaktionsschluss
Das nächste Pfarrblatt erscheint am 01. Dezember und geht
bis zum 06. Januar. Redaktionsschluss ist Dienstag, 19. No-
vember. Wir bitten die Verantwortlichen unserer Gruppen
und Kreise ihre Termine und Informationen rechtzeitig an das
Pfarrbüro Gengenbach Tel. 07803/2274 oder email gengen-
bach@kath-vorderes-kinzigtal.de weiterzuleiten.

Sitzen in der Stille
Die Evang. Erwachsenenbildung und der C-Punkt Offenburg
laden ab Montag, 11. November, jeweils montags von 18.45
bis 20.00 Uhr zum „Sitzen in der Stille“ ins Gemeindezentrum
Hl. Dreifaltigkeit, Am Feuerbach ein. Beim „Sitzen in der Stil-
le“ geht es um eine Achtsamkeit für den Atem, den eigenen
Körper, ein Gebetswort und zwei mal 20 Minuten Stille. Me-
ditationskissen oder ein Bänkchen und eine Decke falls vor-
handen gerne mitbringen. Die Leitung liegt bei Pfr. Jürgen
Fobel. Anmeldung ist nicht erforderlich.

10 Tage für den Frieden
Gemeinsam mit den evangelischen und katholischen Ge-
meinden in Offenburg lädt die Citypastoral zum Gebet für
den Frieden ein. Im Zeitraum der ökumenischen Friedensde-
kade vom 10. bis 20. November wird in den Gottesdiensten
der Kirchengemeinden besonders für den Frieden gebetet.
Im Zeitraum von Montag, 11. bis Samstag, 16. November
sowie am 18. und 19. November finden in der St. Andreas-
Kirche um 18 Uhr eigene Friedensgebete statt. Hierzu sind
alle Interessierte herzlich eingeladen.

Pfarrbüro: Offenburgerstr. 13
Telefon: Nr. 0781/32173 FAX Nr. 0781/9483509
e-mail: ortenberg@kath-vorderes-kinzigtal.de

www.kath-vorderes-kinzigtal.de
Dr. Christian Würtz, Pfarrer - Tel. 07803/2274 –
E-Mail: wuertz@kath-vorderes-kinzigtal.de
Kaplan P. Josef Mandy, Tel. 07803 / 966 96 21 -
E-Mail: kaplan@kath-vorderes-kinzigtal.de
Gemeindereferent Achim Schell, Tel. 07803/3311 -
E-Mail: schell@kath-vorderes-kinzigtal.de

Pastoralreferentin Sonja Lang, Tel. 07803 / 922 790 -
E-Mail: lang@kath-vorderes-kinzigtal.de
Gemeindereferentin Brigitte Stertz, Tel. Tel. 0781 / 925012 -
E-Mail: brigitte.stertz@kath-ortenau.de

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag und Freitag von 9.00 – 12.00 Uhr und Don-
nerstag von 15.00 – 18.00 Uhr.
Am Mittwoch ist das Pfarrbüro geschlossen.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Sonntag und eine gute
neue Woche.
Pfarrer Dr. Christian Würtz, Gemeindereferent Achim Schell
und alle pastoralen Mitarbeiter

Haben Sie auch Bücher und Spiele, die Sie nicht mehr
benötigen?
Dann geben Sie bitte diese Bücher und Spiele bis Ende No-
vember im Pfarramt ab. Gerne holen wir sie bei Ihnen auch
ab, einfach unter 0781 / 42219 oder 36103 Bescheid geben.
Wir möchten damit einen Weihnachtsbasar veranstalten, mit
dessen Erlös wir die Arbeit Anne Namuddus für Ihre Wai-
senkinder unterstützen wollen. Schon jetzt herzlichen Dank
für Ihre Unterstützung.
Freundeskreis Anne Namuddu

Ev. Auferstehungsgemeinde Offenburg

Freitag, 15. November
10.30 Uhr Kindergarten-Gottesdienst im Kindergarten

„Haus der Sonnenkinder“
16.15 Uhr Flötenkreis

Sonntag, 17. November
10.00 Uhr Gottesdienst in der Auferstehungskirche mit Vor-

stellung der Kandidatinnen und Kandidaten zur
Kirchenwahl (Pfr. Schmid-Hornisch); Mitwirkung
des Flötenkreises; gleichzeitig Kindergottes-
dienst; anschl. Kirchenkaffee

Montag, 18. November
15.00 Uhr Seniorengymnastik
20.00 Uhr Chorprobe Kantorei

Dienstag, 19. November
14.30 Uhr Jungbläser II
15.00 Uhr Frauenkreis: „Scheeweißchen und Rosenrot“ in

WiA, Or-tenberg
15.30 Uhr Kinderkantorei
16.45 Uhr Jugendkantorei

Mittwoch, 20. November Buß- und Bettag
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahlsfeier in der Aufer-

stehungskirche (Pfr. Schmid-Hornisch)

Donnerstag, 21. November
14.30 Uhr Handarbeitskreis
16.00 Uhr Jungschar für 6-9Jährige, Gemeindehaus, Höl-

derlinstr.3
19.00 Uhr Posaunenchorprobe

Freitag, 22. November
16.15 Uhr Flötenkreis

Evang. Pfarramt Auferstehungsgemeinde
Weingartenstraße 38, 77654 Offenburg
Tel.: 0781 31109, Fax: 0781 9481035
E-Mail: auferstehungsgemeinde.offenburg@kbz.ekiba.de
Homepage: www.auferstehung-og.de




